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Zu den Konstruktionsprinzipien dieses Ausbildungsplanes mit den Ausbildungsnachwei-

sen für die generalistische Pflegeausbildung 

Dem Konzept des Ausbildungsplanes aller Einrichtungen und Dienste, die mit der Katholischen 

Schule für Pflegeberufe Essen kooperieren, liegen das eigene Theoriecurriculum,  die Rahmen-

pläne der Fachkommission nach § 53 des PflBG vom 1. August 2019 sowie die Empfehlungen 

für den Nachweis der praktischen Pflegeausbildung nach § 60 Abs. 5 der Pflegeberufs-Ausbil-

dungsverordnung – PflAPrV vom BIBB (Bonn, Dezember 2019) zugrunde.  

Wir verstehen die Musterentwürfe als das, was sie sind, die erste Form der Umsetzung der 

neuen Pflegeausbildung. Jeder Praxiseinsatz wird erweisen, welche Änderungen ggf vorge-

nommen werden müssen. 

In gleicher Weise wird das Praxiscurriculum entstehen, nämlich zum einen in Orientierung an 

dem Theoriecurriculum der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen, das Blockweise greift 

und ebenfalls sukzessive evaluiert und ggf. geändert werden muss sowie am Rahmenausbil-

dungsplan der Fachkommission. Und zum anderen in Mitarbeit durch die Praxisanleitungen 

entlang des praktischen Rahmenausbildungsplans, der auf die drei Ausbildungsdrittel und der 

jeweiligen Reihenfolge der Pflichteinsätze Anwendung findet. In diesem Sinne entsteht ein Pra-

xiscurriculum, das als je eigenes der Ausbildungseinrichtungen verstanden werden muss und 

letztlich in Zusammenarbeit mit der Schule als Praxiscurriculum der Pflegeausbildung der Ka-

tholischen Schule für Pflegeberufe Essen zu sehen ist. 

Zentrale Fixpunkte unserer Pflegeausbildung sind die Orientierung an der  Vorbehaltstätigkeit 

der Pflegefachkraft nach § 5 Abs. 3 sowie die Orientierung an den fünf Kompetenzen, die in 

Lern- und Pflegesituationen zu entfalten und weiterzuentwickeln sind. 

Die Vorbehaltstätigkeit der Pflegefachkraft wird im Pflegeberufegesetz wie folgt beschrieben: 

„Mit der Feststellung  des Pflegebedarfs, der Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pfle-

geprozesses sowie der Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege 

sind Aufgaben erfasst, die Pflegenden mit der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau/Pflegefach-

mann vorbehalten sind.ñ(1) (Rahmenpläne der Fachkommission nach §53 des PflBG) S. 7)) 

 

Dazu dient eine Ausbildung, die auf: 

1. den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet ist; 

2. die sich  auf die Pflegeprozessverantwortung als eigenen- bzw. selbstständigen Verant-

wortungs- und Aufgabenbereich bezieht; 

3. die das Pflegehandeln  anhand von Pflegesituationen bezüglich der Pflege von Men-

schen aller Altersstufen in unterschiedlichen Lebenssituationen  und verschiedenen in-

stitutionellen Versorgungskontexten ausgerichtet ist. 

4. die die zu entwickelnden Kompetenzen dynamisch über den gesamten Ausbildungspro-

zess weiterentwickeln will.   (2)  ( vgl . ebd S. 9) 

 

Die Inhalte der Ausbildung  orientieren  sich  an den Kompetenzen. Dies ist nicht grundsätzlich 

neu, neu ist nur der Zuschnitt der fünf Kompetenzbereiche, die durch Untergliederungen ihre 

Schwerpunkte entwickeln 

Folgende Definition dient zur Beschreibung von Kompetenz 

„Kompetenz wird verstanden als Fähigkeit und Bereitschaft, in komplexen Pflege- und Berufssi-

tuationen professionell zu handeln und sich für die persönliche Weiterentwicklung einzusetzen.“ 

(3) ( ebd. S. 10) 

 



   
 

5 
 

Folgende fünf Kompetenzen im ihren Untergliederungen sind nun maßgeblich für die Ausbil-

dung und  die später eigen verantwortliche Arbeit als Pflegefachkraft: 

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwort-

lich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren 

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten 

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verant-

wortlich gestalten und mitgestalten 

IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitli-

nien reflektieren und begründen 

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere 

an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Modellen ausrichten 

Kompetenzen sind Handlungsvoraussetzung, die aber nicht unmittelbar beobachtet werden 

kann, sich aber mittelbar im Handeln selbst zeigt.“ (4)( ebd S.10)  

 

Orientierung an Situationen  in der Schule 

 

Die theoretische wie praktische Ausbildung wird anhand von Situationen vermittelt – in der The-

orie Lernsituation, in der praktischen Ausbildung Pflegesituation genannt.  Den curricularen Ein-

heiten liegen also typische und wiederkehrende Pflegesituationen zugrunde 

In der Schule: gibt es also neben der Theorievermittlung das arbeitsorientierte Lernen durch si-

mulierte Pflegesituationen im Skillslab (5) (ebd. S.17) 

Ziel des Unterrichtes ist ein handlungsentlastetes Lernen im Labor ohne Nachteile für die zu 

pflegenden Menschen anhand von Lernsituationen (=didaktisch reflektierte Handlungssituatio-

nen) 

Verständigung zwischen Schule und Praxisort: : Kooperation von Praxisbegleitung und 

Praxisanleitung 

An der Nahtstelle zwischen dem theoretischen Unterricht und der praktischen Ausbildung steht 

das arbeitsverbundene Lernen indem informelles und formelles Lernen aufeinander bezogen 

wird z.B. durch Lernaufgaben (arbeitsplatznahe Lernangebote), die die Azubis vonseiten der 

Schule in Absprache mit der Praxis zur Bearbeitung in der Praxis erhalten. (5)( ebd, S .17) 

Das Ziel lautet: Förderung der praxisorientierten Umsetzung sowie Reflexion der theoretischen 

Inhalte im Rahmen des praktischen Einsatzes (muss dokumentiert und ausgewertet werden) 

Lernen am Arbeitsplatz  

Die praktische Ausbildung an allen Lernorten der Pflegeausbildung versteht sich als Arbeitsge-

bundenes Lernen = Lernen durch Arbeitshandeln im realen Arbeitsprozess anhand von Pfle-

gesituationen. 

Aufgabe der Praxisanleitung ist es die Kompetenzen, die in der Schule in der Theorie gefördert 

werden, durch  Informelles Lernen über Erfahrungen im Rahmen praktischer Arbeit zu unter-

stützen und weiter zu entwickeln. ( (6) ( ebd. .S.29) 

 

Hier kommt der praktischen Rahmenausbildungsplan zu Geltung, der, da die Azubis die Eins-

ätze in unterschiedlicher Reihenfolge durchlaufen, die vorgesehenen Pflegesituationen und 

Aufgabenstellungen eher grob formuliert und als Anregung für die konkreten Einsätze dient.  
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Das besondere Lernpotenzial des jeweiligen Einsatzortes wird durch die verantwortliche Praxis-

anleitung auf der Basis der aktuellen Gegebenheiten und in Abstimmung mit den individuellen 

Lernerfahrungen und – Bedarfen des Azubis angepasst und ausdifferenziert. – und  ist im be-

trieblichen individuellen Ausbildungsnachweis dokumentiert. Als Hilfe zur Planung einer Anlei-

tungssituation sowie als Nachweisdokument der Anleitung und des Praxisbegleitungsbesuches 

dient der Situationsbeschreibungsbogen. 

In unserem Ausbildungsnachweis werden die Dokumente aller Pflichteinsätze  ausgefüllt und 

bleiben Bestandteil der Mappe, sodass jede nachfolgende Praxisanleitung die Zielvereinbarun-

gen und Inhalte der vorherigen Einsätze mit Ausnahme der Leistungsbewertung im Beurtei-

lungsbogen  einsehen kann. Hierzu dienen die Muster-Nachweise, die das BIBB im Dezember 

2019 herausgegeben hat. Unser Beurteilungsbogen sowie der Situationsbeschreibungsbogen 

beziehen sich auf die entsprechenden Musterdokumente und machen sie leichter verwendbar 

und aussagekräftig. 

Das Vorzeigen des Beurteilungsbogens an weitere an der Ausbildung beteiligte Praxisanleitun-

gen liegt im Ermessen des Auszubildenden. Allerdings ist er verpflichtet, sie seiner trägereige-

nen Praxisanleitung sowie der Kursleitung und der Schulleitung vorzulegen. 

Noch einmal soll betont werden, dass wir die Musterentwürfe als das verstehen, was sie sind, 

die erste Form der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung. Jeder Praxiseinsatz wird erweisen, 

welche Änderungen ggf. vorgenommen werden müssen. 

 

Essen, im April  2020 

 

 

Sr. Dr. Anette Chmielorz 

 

Für die Arbeitsgruppen der Katholischen Schule für Pflegeberufe 
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Aufbau des 

Ausbildungsnachweises 
  



   
 

8 
 

Aufbau des Ausbildungsnachweises der Katholischen Schule für Pflegeberufe 
 

Die praktische Ausbildung zur  examinierten  Pflegefachkraft besteht aus 7 Pflichteinsätzen,  

die mit dem Orientierungseinsatz beginnen und mit dem Vertiefungseinsatz,  in dem die prakti-

sche Examensprüfung stattfindet, enden. An der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen 

werden die  Pflichteinsätze unter II – stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und am-

bulante Akut- und Langzeitpflege in Einsatz A und B geteilt 

 

Die Pflichteinsätze 2 bis 6 (Akutpflege, ambulante Pflege, Langzeitpflege, Pädiatrie und Psychi-

atrie)  werden in der zentralen Einsatzplanung der Schule für jeden Auszubildenden/jede Aus-

zubildende festgelegt. Die Einsätze eins und sieben, der Orientierungseinsatz sowie der Vertie-

fungseinsatz finden beim Träger der praktischen Ausbildung statt.  

 

Für jeden Einsatz befinden sich die entsprechenden Nachweisdokumente im Ordner, sodass 

der  Pflegeschüler / die Pflegeschülerin, die  verantwortlichen Praxisanleitungen sowie die Pra-

xisbegleitungen jederzeit Einsicht nehmen können in die  Vereinbarungen der Lernziele in den 

Praxisblöcken, in die  Reihenfolge der Einsätze sowie in die Absprachen und Ergebnisse der 

Praxisbegleitungsbesuche.  

Die Nachweise beginnen mit der Übersicht über die Praxiseinsätze sowie den dreijährigen Ver-

laufsplan der Ausbildung. Ein kompletter Mustersatz der Dokumente wird nun vorgestellt  

 

Nachweisdokumente  

 

1. Deckblatt des Ausbildungsnachweises 

2. Übersicht über die Praxiseinsätze ï  

3. Dreijähriger Verlaufsplan 

4. Einführung in die Praxiseinsätze 1 bis 7 

5. Einsatznachweis 

6. Gesprächsprotokolle: 

o Erstgespräch 

o Zwischengespräch 

o Abschlussgespräch 

7. Arbeits- und Lernaufgaben 

8. Nachweis der Inhalte und Zeitaufwand der Praxisanleitung 

9. Beurteilungsbogen 

10. Praxisbegleitungsbesuch 

11. Situationsbeschreibungsbogen 

12. Zwischenprüfung 

13. Nachtdienste 
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Deckblatt - 

Ausbildungsnachweis 
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           Ausbildungsnachweis/ Deckblatt 
für die praktische Ausbildung  

zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann* 

Name der/des Auszubildenden 

Anschrift 

Kurs-Nr. 

 

Träger der praktischen Ausbildung 

Pflegeschule 

 

Ausbildungsbeginn    Ausbildungsende lt. Ausbildungsvertrag 

Verantwortliche Kontaktperson der Pflegeschule / Kursleitung 

Verantwortliche Kontaktperson des Ausbildungsträgers / Praxisanleitung 

 

Versorgungsbereich des Vertiefungseinsatzes lt. Ausbildungsvertrag 

 

*Nur bei Ausübung des Wahlrechts genehmigte Änderung der Berufsbezeichnung 
nach §§ 58 - 60 PflBG  

Ä Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger mit Vertiefungseinsatz im Bereich der pädiatrischen Versorgung (nach § 59 
Abs. 2 PflBG) 

Ä Altenpflegerin/Altenpfleger mit Vertiefungseinsatz im Bereich der allgemeinen Lang-
zeitpflege in stationären Einrichtungen / allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeit-
pflege mit Ausrichtung auf den Bereich der ambulanten Langzeitpflege 
(nach § 59 Abs. 3 PflBG) 

Ausübung des Wahlrechtes am   __________________ (Datum) 

Anpassung des Ausbildungsvertrages  
Nach § 59 Abs. 5 PflBG am   __________________ (Datum) 
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Übersicht der Praxiseinsätze 
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Übersicht der Praxiseinsätze  

Ausbildungsverlauf als Auszug aus dem Ausbildungsplan nach § 6 Abs. 3 PflBG 

 Im individuellen Ausbildungsnachweis sind 7 Spalten d.h. für jeden Pflichteinsatz eine Spalte 

 
Einsatzform  

Bezeichnung nach Anlage 7 PflAPrV 

Einrichtung Einsatz- 
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1. 

             

2.              

3.              

 

 

Träger der praktischen 

Ausbildung 

 

 

 

 

 

Pflegeschule 

 

 

 

 

Auszubildende/r 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

_____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

___________________________ 

 

  

                                                           
1 Der Vertiefungseinsatz findet im Bereich der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, 

der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen ambulanten Akut- und 
Langzeitpflege, der pädiatrischen Versorgung oder der psychiatrischen Versorgung statt. Im Bereich 
der ambulanten Akut- und Langzeitpflege kann er auf den Bereich der ambulanten Langzeitpflege 
ausgerichtet werden (vgl. § 7 Abs. 4 PflBG). 
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Übersicht über den  

dreijährigen Verlauf 
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Dreijähriger Verlaufsplan Beginn Oktober    

 

 

Dreijähriger Verlaufsplan  Beginn 1. April    
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gelb = Einsatz beim 

grün = Pflichteinsatz, Dauer 6 Wochen (3 Wo Träger, 3 Wochen 
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hellblau = Pflichteinsatz, Dauer 3 Wochen (Pädiatrie oder 

magenta = Psychiatrieeinsatz / weiterer Einsatz IV/ 

Szenarien
1 Woche

2 Wochen Urlaub nach 
Absprache und 
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Musterdokumente 

 

1 vollständiger Satz -

Nachweise der prakti-

schen Ausbildung 
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Einsatznachweis  Nr. 

Einrichtung 
Ä Träger der praktischen Ausbildung 

Ä Andere Einrichtung: 

Ä Wohnbereich: __________________________ 

Ä Station: __________________________ 

 Fachrichtung: __________________________ 

 

Einsatzform 
Ä I Orientierungseinsatz 

 II Pflichteinsatz  

Ä 1. Stationäre Akutpflege 

Ä 2. Stationäre Langzeitpflege 

Ä 3. Ambulante Akut-/Langzeitpflege 

Ä III Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 

Ä IV Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 

Ä V Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes 

Ä VI Weiterer Einsatz / frei verteilte Stunden im Bereich des Vertiefungseinsatzes 

Nachweis der praktischen Stunden2 

Praxiseinsatz vom _____________ bis  _____________ 

Geplanter gesamter Stundenumfang:  _____________ 

Geleisteter gesamter Stundenumfang:  _____________ 

Datum / Unterschrift (Einrichtung) 

________________________________________________ 

Kenntnisnahme durch die/den Auszubildende/-n bzw. gesetzlicher Vertretung 

Datum / Unterschrift______________________________

                                                           
2 Von der Einrichtung des Praxiseinsatzes auszufüllen.  
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Einsatz  Nr                             Erstgespräch 

Das Erstgespräch erfolgte am __________________ 

Anwesende 

Ä Auszubildende/-r 

Ä Praxisanleiter/-in (Name): _________________________________________ 

Ä Andere (Name / Funktion):  _________________________________________ 

Dokumentation des Erstgesprächs 

Reflexion der Ausbildungssituation - Reflexion der Erwartungen der/des Auszubilden-
den und der/des Praxisanleitenden für diesen Einsatz. 

Ziele des Praxiseinsatzes - Anzubahnende Kompetenzen nach Lernangebot, Ausbil-
dungsplan sowie individuellen Zielen der/des Auszubildenden. Vereinbarte Arbeits- und 
Lernaufgaben: siehe Tabelle. 

Lern- und Arbeitsaufgaben der Pflegeschule - Titel der Aufgaben und ggf. Unterstüt-
zungsbedarf. 

Ergebnis und Vereinbarungen - Absprachen zum Verlauf des Einsatzes mit den geplan-
ten Anleitungssequenzen. 

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Teilnahme am Gespräch und die Kenntnis der Vereinbarungen 

bestätigt. 

 

Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 
Datum / Unterschrift 
 
 
_________________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 
 
____________________________________________ 
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Einsatz Nr                    Zwischengespräch 

Das Zwischengespräch erfolgte am __________________ 

Anwesende 

Ä Auszubildende/-r 

Ä Praxisanleiter/-in (Name): _________________________________________ 

Ä Andere (Name / Funktion):  _________________________________________ 

Dokumentation des Zwischengesprächs 

Reflexion der Ausbildungssituation ï Reflexion des Einsatzes durch die Gesprächsbe-
teiligten hinsichtlich der Zusammenarbeit, der Praxisanleitung und der Unterstützung durch 
das Team. 

Ziele des Praxiseinsatzes ï Kompetenzentwicklung im Abgleich mit den vereinbarten 
Zielen, ggf. weitere Arbeits- und Lernaufgaben und ggf. weiterer Unterstützungsbedarf.  

Lern- und Arbeitsaufgaben der Pflegeschule ï Bearbeitungsstand der Lern- und Ar-
beitsaufgaben und ggf. weiterer Unterstützungsbedarf. 
 

Ergebnis und Vereinbarungen ï Empfehlungen und Vereinbarungen für den weiteren 
Verlauf des Einsatzes. 

Durch die nachfolgende Unterschrift wird  die Teilnahme am Gespräch und die Kenntnis der Vereinbarungen 

bestätigt. 

Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 
Datum / Unterschrift 
 
_______________________________ 

Datum / Unterschrift 
 
__________________________________ 
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Einsatz Nr                        Abschlussgespräch 

Das Abschlussgespräch erfolgte am __________________ 

Anwesende 

Ä Auszubildende/-r 

Ä Praxisanleiter/-in (Name): _________________________________________ 

Ä Andere (Name / Funktion):  _________________________________________ 

Dokumentation des Abschlussgesprächs 

Reflexion der Ausbildungssituation ï Reflexion des Einsatzes durch die Gesprächsbe-
teiligten hinsichtlich der Zusammenarbeit, der Praxisanleitung und der Unterstützung durch 
das Team. 

Ziele des Praxiseinsatzes ï Kompetenzentwicklung im Abgleich mit den vereinbarten Zie-
len und Leistungseinschätzung. 

Lern- und Arbeitsaufgaben der Pflegeschule ï Bearbeitungsstand der Lern- und Ar-
beitsaufgaben. 

Ergebnis und Vereinbarungen ï Empfehlungen und Vereinbarungen für den weiteren 
Verlauf der Ausbildung. 

Durch die nachfolgende Unterschrift wird  die Teilnahme am Gespräch und die Kenntnis der Vereinbarungen 

bestätigt. 

Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 
Datum / Unterschrift 
 
_____________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 
__________________________________ 
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Einsatz Nr             Arbeits- und Lernaufgaben der Praxis 
Im Erstgespräch und ggf. Zwischengespräch vereinbarte Arbeits- und 
Lernaufgaben nach Lernangebot, Ausbildungsplan sowie individuellen 
Zielen der/des Auszubildenden.  

Kompetenzschwerpunkte in 
den Kompetenzbereichen I-V  

nach Anlage___ PflAPrV3  

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 

                                                           
3 Hier einfügen: Anlage 1 (für die ersten zwei Drittel der Ausbildung), Anlage 2 (für das letzte Drittel 
der generalistischen Ausbildung), Anlage 3 (für das letzte Drittel der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege-Ausbildung) oder Anlage 4 (für das letzte Drittel der Altenpflege-Ausbildung). 



   
 

21 
 

Einsatz Nr                            Praxisanleitung 
Datum Std. Lerngegenstand/Lernsituation Hz. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Stunden gesamt: 

Durch die nachfolgende Unterschrift werden die praktischen Anleitungssequenzen bestätigt. 

Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 
Datum / Unterschrift 
 
_____________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 
__________________________________ 
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Beurteilungsbogen der Einsätze der praktischen Ausbildung 

© Katholische Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH 

Name Auszubildende/r:  
 

Name Praxisanleitung:  

Kurs:  
 

Ausbildungsjahr:  

Einrichtung: 
 

Station/Wohnbereich: 

Fachrichtung:  
 

Einsatzzeitraum:  

Einsatzform:                                                          
Ä I Orientierungseinsatz                                                                  
        II Pflichteinsatz                                                    
        Ä Stationäre Akutpflege        
  Ä Stationäre Langzeitpflege     
  Ä Ambulante Akut-/Langzeitpflege  

 

Ä  III Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 
Ä  IV Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 
Ä  V Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes 
 

 

Erläuterungen 

Der Beurteilungsbogen soll die Kompetenzen der/des Auszubildenden unter Berücksichtigung des Ausbildungs-stan-
des in der entsprechenden Einsatzform in dem entsprechenden Ausbildungsdrittel wiedergeben. 
Die Gliederung der Bewertungspunkte orientiert sich an folgendem Notenschema: 
1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend.  
Falls eine Kompetenz nicht bewertet werden kann, so wird es unter O (keine Bewertung) gekennzeichnet.  
Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Mittelwert aller bewerteten Kompetenzen.  
Der Beurteilungsbogen soll in der letzten Woche des praktischen Einsatzes von der Praxisanleitung, in Anwesenheit 
der/des Auszubildenden, ausgefüllt und besprochen werden. Eigene Zusätze, Bemerkungen usw. durch die Praxisan-
leitung können selbstverständlich erfolgen. 

1.  Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, 
organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. 

1.1 Die/Der Auszubildende kann die Pflege von Menschen aller Alters-
stufen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, 
steuern und evaluieren (bewerten). 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

1.2 Die/Der Auszubildende kann Pflegeprozesse und Pflegediagnostik 
bei Menschen aller Altersstufen mit gesundheitlichen Problemlagen 
planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluie-
ren (bewerten) unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsförde-
rung und Prävention. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

1.3 Die/Der Auszubildende kann Pflegeprozesse und Pflegediagnostik 
von Menschen aller Altersstufen in hoch belasteten und kritischen 
Lebenssituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, 
durchführen, steuern und evaluieren. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

1.4 Die/Der Auszubildende kann in lebensbedrohlichen sowie in Krisen- 
oder Katastrophensituationen zielgerichtet handeln. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

1.5 Die/Der Auszubildende kann Menschen aller Altersstufen bei der Le-
bensgestaltung unterstützen, begleiten und beraten. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

1.6 Die/Der Auszubildende kann die Entwicklung und Autonomie in der 
Lebensspanne fördern. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6       Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 
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Bemerkungen:  
                            _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
 

2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten. 

2.1 Die/Der Auszubildende kann die Kommunikation und Interaktion mit 
Menschen aller Altersstufen und ihren Bezugspersonen personen- 
und situationsbezogen gestalten und eine angemessene Information 
sicherstellen. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

2.2 Die/Der Auszubildende kann die Information, Schulung und Bera-
tung bei Menschen aller Altersstufen / Kindern und Jugendlichen / 
alten Menschen verantwortlich organisieren, gestalten, steuern und 
evaluieren (bewerten).   

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

2.3 Die/Der Auszubildende kann ethisch reflektiert handeln.                                                       Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

Bemerkungen:  
                            _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
   
                           _______________________________________________________________________________ 
 

3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestal-
ten und mitgestalten. 

3.1 Die/Der Auszubildende kann Verantwortung in der Organisation des 
qualifikationsheterogenen Pflegeteams übernehmen. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

3.2 Die/Der Auszubildende kann ärztliche Anordnungen im Pflegekon-
text eigenständig durchführen. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

3.3 Die/Der Auszubildende kann in interdisziplinären Teams an der Ver-
sorgung und Behandlung von Menschen aller Altersstufen mitwirken 
und Kontinuität an Schnittstellen sichern. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

Bemerkungen:   
                            _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
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4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren 
und begründen. 

4.1 Die/Der Auszubildende kann die Qualität der pflegerischen Leistun-
gen und der Versorgung in den verschiedenen Institutionen sicher-
stellen. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

4.2 Die/Der Auszubildende kann Versorgungskontexte und Systemzu-
sammenhänge im Pflegehandeln berücksichtigen und dabei ökono-
mische und ökologische Prinzipien beachten. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

Bemerkungen:  
                            _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 

5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Werthal-
tungen und Einstellungen reflektieren und begründen. 

5.1 Die/Der Auszubildende kann Pflegehandeln an aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, insbesondere an pflegewissenschaftli-
chen Forschungsergebnissen, Theorien und Modellen ausrichten. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

5.2 Die/Der Auszubildende kann Verantwortung für die Entwicklung (le-
benslanges Lernen) der eigenen Persönlichkeit sowie das berufliche 
Selbstverständnis übernehmen. 

                                                      Keine 
 1      2     3     4      5     6        Bewertung 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä    O 

 

Bemerkungen:  
                            _______________________________________________________________________________ 

 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________________________________________________ 
 

Bewertung des Praktikumseinsatzes 

 
Gesamtnote: ____________ 

 
Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Besprechung und Kenntnis der Beurteilung bestätigt.  
 
Praxisanleitung                                                                                          Auszubildende/r 
Datum/Unterschrift                                                                                   Datum/Unterschrift 
 
_________________________________________                            _________________________________________ 
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Einsatz Nr         Praktikums- und Lernaufgaben  der Schule 
Thema / Aufgabe Kompetenzschwerpunkte in 

den Kompetenzbereichen I-V  
nach Anlage___ PflAPrV4  

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 

     

 I II III IV V 
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Einsatz Nr                    Praxisbegleitung 

Die Praxisbegleitung erfolgte am __________________ 

Anwesende 

Ä Auszubildende/-r 

Ä Praxisanleiter/-in (Name):  ___________________________________ 

Ä Lehrende/-r der Pflegeschule (Name): _____________________________ 

Ä Andere (Name / Funktion):   ___________________________________ 

Anlass der Praxisbegleitung 

Ä Lernberatung 

Ä 

Ä 

Übung / Prüfungsvorbereitung 

Anderer Anlass:__________________________________________________ 

  

Dokumentation der Praxisbegleitung 

Reflexion der Ausbildungssituation ï Reflexion der Verzahnung von Theorie und Praxis 
und der Kompetenzentwicklung im Praxiseinsatz. 

Weitere Themen / Gesprächsverlauf ï Bearbeitungsstand der Lern- und Arbeitsaufga-
ben; ggf. Thema der praktischen Übung / Prüfungsvorbereitung. 

Ergebnis und weitere Vereinbarungen 

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Teilnahme am Gespräch und die Kenntnis der Vereinbarungen be-

stätigt. 

Lehrende/-r Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

_____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

_____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

 

__________________________ 
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Beschreibung einer Pflegesituation 
© Katholische Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH 

Name Auszubildende/r:  
 

Name Praxisanleitung:  

Kurs:  
 

Ausbildungsdrittel:  

Einrichtung: 
 

Station/Wohnbereich: 

Datum: Beginn:                         Uhr Ende:                               Uhr 
Erläuterungen 

Die Informationen zum Pflegeanlass (I.) dienen zur Vorbereitung und/oder Nachbereitung von Anleitungs- und Be-
gleitungssituationen.  
Im Rahmen von Praxisanleitung kann dieser Bogen auch verwendet werden. Im Rahmen des Praxisbegleitungs-be-
suchs dient er  der Vorstellung der zu pflegenden Person durch die/den Auszubildende/n.  Die Punkte I bis IV sind im 
Rahmen des Praxisbegleitungsbesuchs durch die Praxisanleitung vorab auszufüllen. Die Punkte VI soll  nach der 
durchgeführten Pflegehandlung ausgefüllt werden und sind Gegenstand des Reflexionsgesprächs.  
 

Kennzeichen der Pflegesituation 

Ä Akutsituation 
Ä Problematische Situation 

Ä Nicht-problematische Situation          
Ä Problemidentifizierende Situation 

I. Informationen zum Pflegeanlass (Kennzeichen der Pflegesituation) 

Pflegerelevante medizinische Diagnose/:Pflegediagnosen: 

 

 

Pflegerelevante biografische Informationen: 
 

Informationen zur Orientierung, Kommunikation, Mobilität, krankheitsbezogene Anforderungen und Belastun-
gen, Selbstversorgung und Risiken: 

II. Informationen zu den Institutionsstrukturen (Kennzeichen der Pflegesituation) 
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Einsatzform:                                     
Ä I Orientierungseinsatz                                                                  
        II Pflichteinsatz                                                    
        Ä Stationäre Akutpflege        
  Ä Stationäre Langzeitpflege     
  Ä Ambulante Akut-/Langzeitpflege 

 

Ä  III Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 
Ä  IV Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 
Ä  V Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes 
Ä  VI Weiterer Einsatz/frei verteilte Stunden im Bereich       

Besonderheiten der Institution: 
 
 
 
 

III. Informationen zur Interaktion  (Kennzeichen der Pflegesituation) 

Anleiten, Beraten, Lösungsentwicklung: 
 

IV. Informationen zur Pflegehandlung 

 

V. Beschreibung von Erleben, Verarbeiten  

 

VI. Reflexion des Pflegehandelns/ Abweichungen/ Begründungen 
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                                           Zwischenprüfung 

Einrichtung 

Die Zwischenprüfung erfolgte am __________________ 

Ä Träger der praktischen Ausbildung 

Ä Andere Einrichtung: 
 
 
 

Ä Stationäre Pflege Ä Ambulante Pflege 

Ä Akutpflege Ä Langzeitpflege 

Ä Wohnbereich: __________________________ 

Ä Station: __________________________ 

 Fachrichtung: __________________________ 

Prüfungsinhalte des praktischen Teils der Zwischenprüfung 

Empfehlungen und Vereinbarungen für das letzte Drittel der praktischen Ausbil-
dung. 

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Teilnahme an der Zwischenprüfung und die Kenntnis der Vereinba-

rungen bestätigt. 

Lehrende/-r Praxisanleiter/-in Auszubildende/r 

Datum / Unterschrift 

 

 

_____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

_____________________________ 

Datum / Unterschrift 

 

 

__________________________ 
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                                              Nachtdienste 

Einrichtung  
Ä Träger der praktischen Ausbildung 

Ä Andere Einrichtung: 

Ä Stationäre Pflege Ä Ambulante Pflege 

Ä Akutpflege Ä Langzeitpflege 

 Wohnbereich: __________________________ 

 Station: __________________________ 

 Fachrichtung: __________________________ 

Nachtdienst vom _________ bis ________ Stunden ___________ 

Datum / Unterschrift (Einrichtung) 

_______________________________________________ 

 

 

Nachtdienste konnten nicht / nicht im Mindestumfang von 80 Stunden durchgeführt 

werden 

Ä aus Gründen gesetzlicher Bestimmungen zum Jugendarbeitsschutz / Mutterschutz 

Ä aus anderen Gründen, und zwar: 

________________________________________________________________________ 

 

Datum / Unterschrift (Einrichtung) 

________________________________________________ 

 

Kenntnisnahme durch die/den Auszubildende/-n bzw. gesetzlicher Vertretung 

 

Datum / Unterschrift ______________________________________________ 
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Komplexität der Einsätze 
Die Expertenkommission empfiehlt eine spiralförmige Steigerung der Komplexität der 

praktischen Ausbildung entlang der drei Ausbildungsjahre  

Es werden in der Folge nur die pflegerischen Aufgaben der Pflichteinsätze der Generalisten auf-

geführt. Bei Wahl der Spezialisierung muss das dritte Jahr neu aufgelegt werden. Die pflegeri-

schen Aufgaben variieren mit den Ausbildungsdritteln. Maßstab für die Komplexität der pflege-

rischen Aufgaben in Zuordnung zu den Kompetenzen  ist  eine spiralförmige Steigerung entlang 

der Grade der Pflegebedürftigkeit. Die möglichen pflegerischen Aufgaben  in den drei Pflichtein-

sätzen Akutpflege, ambulante Pflege und Langzeitpflege unterscheidet sich in ihrem Schwierig-

keitsgrad entsprechend des Zeitpunktes des Einsatzes im ersten oder im zweiten Ausbildungs-

drittel. 

 

Der praktische Rahmenplan ist zur besseren Übersichtlichkeit für die Praxisanleitun-

gen den entsprechenden Einsätzen in den Ausbildungsdritteln zugeordnet. Er dient 

zur Anregung bei den Zielvereinbarungs-Gesprächen zwischen den Praxisanleitungen 

und den Auszubildenden.  

 
erstes Ausbildungsdrittel  
 
 

¶ geringer Grad an Pflegebedürftigkeit, also max. erhebliche Beein-
trächtigungen in der Selbstständigkeit4  

¶ nur seltenes Auftreten von Verhaltensweisen und psychischen 
Problemlagen, die eine personelle Unterstützung erforderlich 
machen  

¶ gesundheitliche Problemlagen bei gesundheitlicher Stabilität, d. 
h. geringe Gefahr an Komplikationen (geringe Risikogeneigtheit)  

¶ die einzelnen zu pflegenden Menschen stehen im Mittelpunkt, 
ggf. auch einzelne Bezugspersonen  

¶  

mittleres Ausbildungsdrittel  
 

 

 

 

¶ mittelmäßiger Grad an Pflegebedürftigkeit, also max. schwere Be-
einträchtigungen der Selbstständigkeit  

¶ max. häufiges Auftreten von Verhaltensweisen und psychischen 
Problemlagen, die eine personelle Unterstützung erforderlich 
machen  

¶ mittlere gesundheitliche Instabilität (mittlere Risikogeneigtheit)  

¶ 

Perspektiven aber weitgehend konvergent  

letztes Ausbildungsdrittel  
 

 

 

¶ hoher Grad an Pflegebedürftigkeit, also schwerste Beeinträchti-
gungen der Selbstständigkeit  

¶ tägliches Auftreten von Verhaltensweisen und psychischen Prob-
lem-lagen, die eine personelle Unterstützung erforderlich ma-
chen  

¶ geringer Grad an Ressourcen, hoher Grad an Vulnerabilität  

¶ gesundheitliche Instabilität mit Gefahr von Komplikationen (hohe 
Risikogeneigtheit) 

¶ zu pflegende Menschen im Kontext von Gruppen, z. B. Familien, 
oder sozialen Netzwerke mit z. T. divergierenden Perspektiven  
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Orientierungseinsatz 
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ORIENTIERUNGSEINSATZ im 1. Ausbildungsdrittel  

Inhalte der praktischen Ausbildung 

Der Orientierungseinsatz steht am Beginn der Ausbildung. Er wird beim Träger der prakti-

schen Ausbildung durchgeführt und umfasst, abhängig von der geplanten Dauer des Pflicht-

einsatzes in der pädiatrischen Versorgung, 400 bis 460 Stunden (diese Regelung gilt gegen-

wärtig bis 31. Dezember 2024). In diesem Einsatz gewinnen die Auszubildenden erste Ein-

blicke in die praktische Pflegetätigkeit in den Versorgungsbereichen, die vom Träger der 

praktischen Ausbildung abdeckt werden. Es erfolgt eine Grundlegung im Kompetenzaufbau.   

Die Auszubildenden werden schrittweise an die Aufgaben von beruflich Pflegenden im Rah-

men des Pflegeprozesses herangeführt. Zum Endes des Einsatzes sollen sie in der Lage 

sein, erste Aufgaben bei zu pflegenden Menschen, die einen geringen Grad an Pflegebe-

dürftigkeit aufweisen (Ą maximal erhebliche Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit und 

seltenes Auftreten von Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen, die eine perso-

nelle Unterstützung erforderlich machen), selbstständig durchzuführen. Pflegerische Ent-

scheidungen sollten in jedem Fall in Abstimmung mit Pflegefachpersonen getroffen werden. 

Wenn bei den zu pflegenden Menschen ein höherer Grad der Beeinträchtigungen der 

Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit vorliegt, soll die Versorgung grundsätzlich gemein-

sam mit Pflegefachpersonen erfolgen.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen 

verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluie-

ren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, organisie-

ren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren (bewerten).  

• Grundprinzipien zum Pflegekonzept des Trägers der praktischen Ausbildung ermit-

teln und in der durchgeführten Pflege am Einsatzort identifizieren.  

• Aufbau und Struktur des in der Pflegeeinrichtung eingesetzten Pflegedokumentati-

onssystems (digital und/oder analog) nachvollziehen, um diesem für die Pflege der 

jeweils zu pflegenden Menschen gezielt Informationen über den Pflegebedarf, die 

aktuelle Situation und den geplanten Pflegeprozess zu entnehmen. Dabei die Maß-

gaben des Datenschutzes beachten.  

• Zu pflegende Menschen mit einem geringen Grad an Pflegebedürftigkeit nach vorlie-

gender Planung in ihrer Mobilität und bei der Selbstversorgung unterstützen. Hierfür 

eine Einschätzung des Pflegebedarfs und die Beobachtung von Veränderungen des 

Gesundheitszustandes vornehmen, die geplanten Pflegeinterventionen, ggf. in Ab-

stimmung mit der Pflegefachperson situativ anpassen. Ressourcen der zur pflegen-

den Person in die Durchführung der geplanten Pflege einbeziehen und die durchge-

führte Pflege dokumentieren.  

    

I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit ge-

sundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, 

steuern und evaluieren (bewerten) unter dem besonderen Fokus von Gesund-

heitsförderung und Prävention.  
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• Beobachtungen von Veränderungen des Gesundheitszustandes anhand verschiede-

ner Vitalzeichen systematisch erheben und digital oder analog dokumentieren. Die 

ermittelten Werte mit Normwerten begründet abgleichen und zuständige Pflegefach-

personen über Abweichungen korrekt und zuverlässig informieren.  

• Beweglichkeit und Bewegungseinschränkungen, Bewegungs- und Haltungsmuster 

der zu pflegenden Menschen beobachten und in Abstimmung mit der zuständigen 

Pflegefachperson Risikoeinschätzungen vornehmen. An gezielten Interventionen zur 

Bewegungsförderung, zum Transfer und zum Positionswechsel, ggf. unter Nutzung 

von Hilfsmitteln, mitwirken. Ausgeführte Maßnahmen dokumentieren.   

• Bei der Bewegungsförderung, beim Transfer und in der Unterstützung beim Positi-

onswechsel im Liegen Strategien der persönlichen Gesunderhaltung einsetzen (z. B. 

zum rückengerechten Arbeiten (Ą V.2).  

• Mit Pflegefachpersonen gemeinsam den Unterstützungsbedarf von zu pflegenden 

Menschen in grundlegenden Lebensaktivitäten bei gegebenen Einschränkungen in 

der Selbstpflege ermitteln (Körperpflege, Kleidung, Essen und Trinken, Ausschei-

dung...). Bei der entsprechenden Durchführung der geplanten Pflege mitwirken, in 

einfachen Pflegesituationen (s. o.) Selbstständigkeit in Teilaufgaben aufbauen und 

die Durchführung dokumentieren.  

• Erforderliche Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen 

der regelmäßig wiederkehrenden Versorgung der zu pflegenden Menschen („Pro-

phylaxen“) gemeinsam mit Pflegefachpersonen ermitteln. Diese Maßnahmen unter 

Aufbau von zunehmender Selbstständigkeit durchführen und die Durchführung so-

wie das Pflegeergebnis jeweils dokumentieren. Damit gesundheitsförderliche und 

präventive Aspekte gezielt in das pflegerische Handeln integrieren.  

• Gemeinsam mit Pflegefachpersonen Menschen, die durch einfache Standardein-

griffe operiert wurden oder werden sollen, nach vorliegender Planung versorgen. 

Hierfür die erfassten Pflegebedarfe, Verfahrensstandards, den geplanten Pflegepro-

zess, die Durchführung einfacher Pflegeinterventionen sowie das Vorgehen bei der 

Dokumentation nachvollziehen und in der Pflege mitwirken. Im Verlauf ggf. Teilauf-

gaben entsprechend den bereits entwickelten Kompetenzen übernehmen.   

I.3 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in hoch 

belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, organisie-

ren, gestalten, durchführen, steuern  und evaluieren.  

• Berührung und körpernahe Interventionen als Teil der pflegerischen Interaktion (z. 

B. im Rahmen der Körperpflege, beim Anreichen von Speisen und Getränken oder 

in der Bewegungsinteraktion) wahrnehmen und Raum finden, um eigene positive 

und/oder begrenzende Erfahrungen anzusprechen.  

• Sterben und Tod als mögliche alltägliche Begleiter in einigen Arbeitsfeldern der 

Pflege erkennen  und dazu eine eigene Position finden.  

• Eigene Belastungen in der Begegnung mit schweren Erkrankungen, Leid und der 

Endlichkeit des Lebens wahrnehmen und Räume im beruflichen Kontext finden, um 

die damit verbundenen Erfahrungen und Emotionen ansprechen zu können (Ą V.2).  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  

• Brandschutz- und Evakuierungsregularien sowie Sicherheitsvorkehrungen des Be-

reichs kennen und, soweit erforderlich, in Handlungsabläufe integrieren.  
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• Typische Risiken für die Sicherheit der zu pflegenden Menschen im jeweiligen Ein-

satzbereich erkennen und mit den zuständigen Pflegefachpersonen besprechen.  

• An der Begleitung von zu pflegenden Menschen bei Ortswechseln innerhalb der Ein-

richtung und außer Haus mitwirken, Sicherheitsrisiken erkennen und mit den zustän-

digen Pflegefachpersonen hinsichtlich der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 

reflektieren, dabei zunehmend Selbstständigkeit für Standardsituationen aufbauen 

(z. B. beim Transport zu Funktionsabteilungen in einer Klinik).  

• Abläufe in Notfallsituationen bewusst wahrnehmen und entsprechend den eigenen 

Kompetenzen mitwirken und unter Berücksichtigung fachlicher Standards sowie der 

Perspektiven von Betroffenen und Mitwirkenden reflektieren.  

I.5 Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Den Tages- und Nachtablauf von zu pflegenden Menschen aus deren Perspektive 

wahrnehmen.  

• Den Stellenwert von Biografie- und Lebensweltorientierung für Pflegeprozesse im 

jeweiligen Versorgungsbereich nachvollziehen.  

• Im Rahmen der Umsetzung des Pflegeprozesses auch die Lebenswelt sowie prä-

gende biografische, kulturelle und religiöse Aspekte der zu pflegenden Menschen 

einbeziehen.  

• Gedanken und Hypothesen zur jeweiligen Lebenssituation der zu pflegenden Men-

schen entwickeln und sich dazu zunächst im Pflegeteam austauschen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.  

• Menschen in unterschiedlichen, im Einsatzbereich gegebenen Alters- und Lebens-

/Entwicklungsphasen wahrnehmen und beobachten, wie unterschiedliche Pflege-

fachpersonen darauf eingehen.   

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  

II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ihren Be-

zugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine angemes-

sene Information sicherstellen.  

• Mit zu pflegenden Menschen Kontakt aufnehmen und ihre Bedürfnisse und Wün-

sche hinsichtlich der Pflege erfragen. Dabei formelle und informelle Gesprächsse-

quenzen unterscheiden und anwenden. Begegnungen und Kommunikationssituatio-

nen mit zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen durch Perspektivwech-

sel zur Selbst- und Fremdwahrnehmung gemeinsam mit Pflegefachpersonen reflek-

tieren.  

• Formen non-verbaler Interaktion, insbesondere Momente leib-körperlicher Interak-

tion und pflegerischer Berührung bewusst wahrnehmen, gezielt einsetzen und re-

flektieren.  

• Zu pflegende Menschen mit Einschränkungen in ihrer Orientierung und Handlungs-

planung hinsichtlich ihrer Ressourcen und Einschränkungen beobachten und ihnen 

Orientierung im Umfeld vermitteln.  

• Eigene Gefühle und emotionale Reaktionsmuster in der Begegnung mit zu pflegen-

den Menschen und ihrer aktuellen Lebenssituation wahrnehmen und im kollegialen 

fallbezogenen Austausch mit Pflegefachpersonen benennen und reflektieren (z. B.  
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zum Umgang mit Unsicherheit, Scham, Ekel, Ängsten, Wut, Ungeduld…).  

• Positive Wirkmomente professioneller Interaktionsgestaltung wahrnehmen, be-

schreiben und deuten.  

II.2 Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen / Kindern 

und Jugendlichen / alten Menschen verantwortlich organisieren, gestalten, 

steuern und evaluieren (bewerten).   

• Die zu pflegenden Menschen zu einfach strukturierten Handlungs- und Bewegungs-

abläufen gezielt anleiten und dabei einfache didaktische und methodische Prinzipien 

umsetzen.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

• Zentrale Wertvorstellungen der Pflege in alltäglichen Versorgungssituationen des je-

weiligen Versorgungsbereichs erkennen und benennen. Die eigene Haltung in ver-

schiedenen Anforderungssituationen überdenken.  

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kon-

texten verantwortlich gestalten und mitgestalten.  

III.1 Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pflegeteams 

übernehmen.  

• Sich in einem oder mehreren Einsatzbereichen des Trägers der praktischen Ausbil-

dung orientieren und Informationen zur Organisationsstruktur sammeln (z. B. Pflege-

selbstverständnis und Leitbilder der Einrichtung bzw. einzelner Teammitglieder, Auf-

gabenverteilung und Zuständigkeiten im Pflegeteam, Anwendung von Prinzipien des 

Hygienehandelns, Berücksichtigung ökologischer Grundsätze und des Umweltma-

nagements und/oder Dienst-/Tourenplanung...).  

• Arbeitsabläufe in unterschiedlichen Schichten nachvollziehen, Prinzipen der Über-

gabe zwischen den Schichten nachvollziehen.  

• Von erlebten Situationen sachgerecht berichten, persönliche Eindrücke und Gedan-

ken nachvollziehbar darstellen.   

III.2 Ärztliche Anordnungen im Pflegekontext eigenständig durchführen.  

• Grundlagen der Hygiene sowie die am Einsatzort geltende Kleiderordnung in ihren 

Begründungen erfassen, beachten und umsetzen.   

• An der Umsetzung von ärztlich veranlassten Maßnahmen der Diagnostik und Thera-

pie teilnehmen, insbesondere bei den zu pflegenden Menschen, für die auch sonst 

eine Einbindung in die Pflegeprozessgestaltung besteht, und Zusammenhänge ent-

sprechend dem erworbenen Kenntnisstand gemeinsam mit Pflegefachpersonen re-

flektieren.  

III.3 In interdisziplinären Teams an der Versorgung und Behandlung von Men-

schen aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität an Schnittstellen sichern.  

• Den Einsatzbereich erkunden, einen Überblick über die Personen im (Pflege-)Team 

und ihre Aufgaben gewinnen und Kontakte zu ihnen aufnehmen.  

IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-

schen Leitlinien reflektieren und begründen.  
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IV.1 Die Qualität der pflegerischen Leistungen und der Versorgung in den ver-

schiedenen Institutionen sicherstellen.  

IV.2 Versorgungskontexte und Systemzusammenhänge im Pflegehandeln berück-

sichtigen und dabei ökonomische und ökologische Prinzipien beachten.  

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen.  

V.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere 

an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Modellen 

ausrichten.  

V.2 Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen Persön-

lichkeit sowie das berufliche Selbstverständnis übernehmen.  

• Maßnahmen der eigenen Gesundheitsförderung in Pflegetätigkeiten und Arbeitsab-

läufe integrieren und anhand von verschiedenen Beispielen reflektieren.  

• Strategien der persönlichen Gesunderhaltung einsetzen (z. B. rückengerechtes Ar-

beiten bei der Bewegungsförderung, beim Transfer und der Positionierung im Bett)  

(Ą I.2).  

• Gefühle und Gedanken zu im Praxisfeld erlebten Situationen nachvollziehbar dar-

stellen - gezielt Situationen ansprechen, die Betroffenheit bewirkt haben - und im 

Austausch mit anleitenden Pflegefachpersonen nach persönlichen Lösungen suchen 

(auch Aspekte von Unter-/Überforderung einbeziehen) (Ą I.3/II.1/III.1).  
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Pflichteinsätze 2 – 4 im 

ersten Ausbildungsdrittel 

 

 

Akutpflege 

ambulante Pflege 

Langzeitpflege 
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Einsätze im ersten Ausbildungsdrittel im Rahmen der PFLICHTEINSÄTZE in den 

drei allgemeinen Versorgungsbereichen: Akutpflege, ambulante Pflege ,Lang-

zeitpflege 

Der Einsatzzeitraum schließt im Verlauf der Praxisausbildung zeitlich und inhaltlich an den 

Orientierungseinsatz an. Er kann zusammenhängend oder in mehrere Abschnitte unterteilt 

an einem oder mehreren Einsatzorten in der stationären Akutpflege, der stationären Lang-

zeitpflege und/oder der ambulanten Akut-/Langzeitpflege beim Träger der praktischen Aus-

bildung oder bei einem Kooperationspartner durchgeführt werden. Abhängig vom Einsatzort 

sind demzufolge unterschiedliche, ggf. neue Schwerpunktsetzungen in der Kompetenzent-

wicklung möglich. Die im Orientierungseinsatz entwickelten Kompetenzen werden dabei 

aber aufgenommen und weiter ausgebaut.  

Die Auszubildenden übernehmen zunehmend selbstständig Aufgaben bei zu pflegenden  

Menschen, die einen geringen Grad an Pflegebedürftigkeit aufweisen (Ą maximal erhebliche 

Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit und seltenes Auftreten von Verhaltensweisen 

und psychischen Problemlagen, die eine personelle Unterstützung erforderlich machen). 

Pflegerische Entscheidungen sollten in Abstimmung mit Pflegefachpersonen erfolgen. Der 

Schwierigkeitsgrad der Anforderungen kann höher sein, wenn die Auszubildenden die zu 

pflegenden Menschen gemeinsam mit Pflegefachpersonen versorgen.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen 

verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluie-

ren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, organisie-

ren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren (bewerten).  

• Grundprinzipien zum Pflegekonzept am Einsatzort ermitteln und in der durch-

geführten Pflege identifizieren.  

• Zu pflegende Menschen mit einem geringen Grad an Pflegebedürftigkeit nach 

vorliegender Planung in ihrer Mobilität und bei der Selbstversorgung unterstützen, 

dabei ggf. Bezugspersonen einbeziehen und Pflegeprozesse, wenn erforderlich, an-

passen und die Durchführung dokumentieren.  

I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit ge-

sundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, 

steuern und evaluieren (bewerten) unter dem besonderen Fokus von Gesund-

heitsförderung und Prävention.  

• Veränderungen des Gesundheitszustandes anhand verschiedener Vitalzeichen, La-

borwerte und anderer Faktoren systematisch erheben und mithilfe des bereits erwor-

benen Wissens interpretieren (ggf. unter Einbeziehung von vorliegenden Arztberich-

ten und der Dokumentation des bisherigen Pflege- und Gesundheitsverlaufs).  

• Bewegungs- und Haltungsmuster der zu pflegenden Menschen beobachten, sie auf 

ihre Bewegungsgewohnheiten und ihre Gesundheitsüberzeugungen im Bereich der 

Bewegung ansprechen sowie einfache, die Bewegungsabläufe betreffende Assess-

mentverfahren durchführen. Risiken im Bewegungsverhalten erkennen und gezielt 
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Interventionen zur Bewegungsförderung (auch zur Unterstützung der Eigenmotiva-

tion zur Bewegung), zum Transfer und zum Positionswechsel, ggf. unter Nutzung 

von Hilfsmitteln, anbieten, durchführen und dokumentieren.   

• Bei der Bewegungsförderung, beim Transfer und in der Unterstützung beim Positi-

onswechsel im Liegen Strategien der persönlichen Gesunderhaltung einsetzen (z. B. 

zum rückengerechten Arbeiten, zur Einnahme von gesundheitsförderlichen Haltun-

gen und zum Training von Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination)  

(Ą V.2).  

• Zu pflegende Menschen auf ihre Gesundheitsüberzeugungen und ihre Gewohnhei-

ten in verschiedenen Bereichen der Selbstpflege (z. B. Haut- und Körperpflege, Er-

nährung und Ausscheidung, Schlaf...) ansprechen, gesundheitsförderliche und ge-

sundheitsschädliche Momente identifizieren und daraus Aspekte der Gesundheits-

förderung und Prävention (auch zu erforderlichen Prophylaxen) für die Gestaltung 

des Pflegeprozesses ableiten.  

• In komplexen Pflegesituationen bei der Körper- und Hautpflege - auch in Verbindung 

mit Wundversorgung - mitwirken, Teilaufgaben in der Durchführung und Dokumenta-

tion übernehmen.  

• Den Gesundheitszustand zu pflegender Menschen in Bezug auf Ernährung und 

Ausscheidung systematisch anhand von Assessmentverfahren erheben und geeig-

nete Interventionsangebote für unterschiedliche Zielgruppen anbieten, durchführen 

und dokumentieren.  

• Gemeinsam mit Pflegefachpersonen bei komplexeren gesundheitlichen Problemla-

gen der Ernährung und Ausscheidung unterstützen (z. B. in Verbindung mit Schluck-

störungen, der Ablehnung von Nahrung und Flüssigkeit, der Versorgung mit künstli-

chen Zu- und Abgangssystemen oder verschiedenen Problemen der Harn- und 

Stuhlinkontinenz).  

• Für zu pflegende Menschen mit gesundheitlichen Problemlagen aus dem Bereich 

der Inneren Medizin den Pflegebedarf erheben und den Pflegeprozess planen, 

durchführen und evaluieren - in Abstimmung auf die im Rahmen des theoretischen 

Unterrichts erworbenen Kenntnisse.  

• Menschen, die operiert wurden oder werden sollen, nach vorliegender Planung bei 

einfachen Standardeingriffen versorgen, die Pflegeprozesse ggf. anpassen und die 

Durchführung dokumentieren bzw. in komplexen Situationen an der Versorgung mit-

wirken und Teilaufgaben entsprechend den bereits entwickelten Kompetenzen über-

nehmen.  

I.3 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in hoch 

belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, organisie-

ren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Bei körperbezogenen Interventionen in der Versorgung von schwer pflegebe-

dürftigen und/oder wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen mitarbeiten und die 

Interventionen fachlich begründen.  

• In individualisierten Pflegeprozessen bei schwerstkranken und sterbenden 

Menschen mitarbeiten.  

• In der Begleitung und Unterstützung eines zu pflegenden Menschen und sei-

ner Bezugspersonen am Ende des Lebens mitwirken.  
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• Eigene Emotionen sowie Belastungen in der Begegnung mit schweren Er-

krankungen, Leid und der Endlichkeit des Lebens wahrnehmen und Räume im be-

ruflichen Kontext finden, um die damit verbundenen Erfahrungen und Emotionen an-

sprechen zu können (Ą V.2).  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  

• Sicherheitsrisiken in den verschiedenen Versorgungsbereichen erkennen und 

verschiedene (technische) Lösungen zur Erhöhung der Patientensicherheit anbieten 

und einsetzen (bezogen auf Patientensicherheit, Arbeitsschutz Ą IV.1).  

• Zu pflegende Menschen innerhalb der Einrichtung und außer Haus bei Orts-

wechseln begleiten und dabei Sicherheitsrisiken berücksichtigen sowie die erforder-

lichen Sicherheitsvorkehrungen treffen (z. B. Transport zu Funktionsabteilungen in 

der Klinik, Arztbesuche, Behördengänge).  

• Besonderheiten in der Institutions-/Organisations- und Sicherheitsstruktur im 

Vergleich zum vorhergehenden Setting erkennen, erklären und einordnen, Ansatz-

punkte zur Organisation und Aktualisierung der erforderlichen und geltenden Stan-

dards entwickeln.  

• Abläufe in Notfallsituationen bewusst wahrnehmen und entsprechend den ei-

genen Kompetenzen mitwirken und unter Berücksichtigung fachlicher Standards so-

wie der Perspektiven von Betroffenen und Mitwirkenden reflektieren.  

I.5 Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Den Tages- und Nachtablauf von zu pflegenden Menschen aus ihrer Perspek-

tive wahrnehmen.  

• Den Stellenwert von Biografie- und Lebensweltorientierung für Pflegeprozesse 

im jeweiligen Versorgungskontext nachvollziehen.  

• Pflegerelevante Informationen zur Lebenssituation der zu pflegenden Men-

schen sammeln bzw. die Pflegerelevanz von persönlichen Informationen einschät-

zen.   

• Pflegeprozesse mit zu pflegenden Menschen unter Berücksichtigung ihrer Le-

benssituation, ihrer sozialen Netzwerke, ihrer religiösen und kulturellen Bedürfnisse 

in Abstimmung auf den jeweiligen Versorgungskontext und den bestehenden Unter-

stützungsbedarf gestalten.  

• Den Pflegeprozess mit einem Menschen mit Behinderung gestalten, um ge-

meinsam Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu 

erschließen.  

• Gedanken und Hypothesen zur jeweiligen Lebenssituation der zu pflegenden 

Menschen entwickeln und sich dazu zunächst im Pflegeteam austauschen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.  

• Lebens-/Entwicklungsphasen von zu pflegenden Menschen beobachten, krite-

riengeleitet einordnen (z. B. hinsichtlich aktuell gegebener Entwicklungsaufgaben 

und/oder bestehender Lebenskrisen), relevante Informationen in die Dokumentation 

einbringen.  

    

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  
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II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ih-

ren Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine an-

gemessene Information sicherstellen.  

• Ein Aufnahmegespräch entsprechend dem einrichtungsspezifischen Stan-

dard, ggf. auch mit sozialen Bezugspersonen, führen und die Ergebnisse im analo-

gen oder digitalen Dokumentationssystem erfassen, dabei Datenschutzaspekte be-

rücksichtigen.  

• Formen non-verbaler Interaktion, insbesondere Momente leib-körperlicher In-

teraktion und pflegerischer Berührung bewusst wahrnehmen und gezielt einsetzen, 

dabei auch Teilaufgaben in der Interaktionsgestaltung mit Menschen übernehmen, 

die in ihren kommunikativen, insbesondere verbalen Ausdrucksfähigkeiten stark ein-

geschränkt sind.  

• Menschen mit Problemen in der Orientierung und Handlungsplanung vor dem 

Hintergrund eines differenzierten Assessments von Ressourcen und Einschränkun-

gen unterstützen/anregen/anleiten und Orientierung im Umfeld vermitteln.  

• Stimmungslagen und emotionales Erleben bei zu pflegenden Menschen be-

obachten, beschreiben und im Rahmen des Pflegeprozesses berücksichtigen und 

Interventionsmöglichkeiten vorschlagen bzw. umsetzen (z. B. Angst, Traurigkeit, 

Einsamkeit pflegebedürftiger Menschen erkennen).  

• Eigene Gefühle und emotionale Reaktionsmuster in der Begegnung mit zu 

pflegenden Menschen und ihrer aktuellen Lebenssituation wahrnehmen und im kol-

legialen, fallbezogenen Austausch mit Pflegefachpersonen benennen und reflektie-

ren (z. B. gegenüber Schmerzen, Ängsten, fremdem Leid oder herausfordernden 

bzw. ablehnenden Verhaltensformen).  

II.2 Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen / 

Kindern und Jugendlichen / alten Menschen verantwortlich organisieren, ge-

stalten, steuern und evaluieren (bewerten).   

• Zu pflegende Menschen und ggf. ihre Bezugspersonen zu einfachen pflege- 

oder gesundheitsbezogenen Themen und Aspekten einer gesundheitsförderlichen 

Selbstpflege informieren sowie einfache Fragen, die auf die pflegerische oder medi-

zinische Versorgung oder sozialrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Pfle-

gesituation bezogen sind, fachgerecht im Rahmen des eigenen Kenntnisstandes be-

antworten. Kontextabhängig auch Angehörige und Bezugspersonen zu einfachen 

Pflegehandlungen anleiten.   

• Information und Anleitung an einfachen didaktischen und methodischen Prin-

zipien ausrichten.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

• Zentrale Wertvorstellungen der Pflege in alltäglichen Versorgungssituationen 

des jeweiligen Versorgungsbereichs erkennen und benennen.  

• Konflikte und Dilemmata in alltäglichen Pflegesituationen in dem jeweiligen 

Versorgungsbereich erkennen und unterscheiden.  

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen 

Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.  

III.1 Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pfle-

geteams übernehmen.  
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• Sich im Arbeitsfeld orientieren und Informationen zur Organisationsstruktur 

sammeln (z. B. Pflegeselbstverständnis und Leitbilder der Einrichtung und einzelner 

Teammitglieder, Aufgaben und Aufgabenverteilung, unterschiedliche Qualifikations-

niveaus von Pflegenden mit den jeweiligen Aufgaben- und Rollenverteilungen, die 

Anwendung von Prinzipien des Hygienehandelns, Berücksichtigung ökologischer 

Grundsätze und des Umweltmanagements und/oder Dienst-/Tourenplanung...).  

• Tages- und Arbeitsabläufe in unterschiedlichen Schichten nachvollziehen, 

Übergabeinformationen aus Sicht der Pflege aufnehmen und einbringen.   

• Die Strukturen in diesem Arbeitsfeld mit denen, die im Orientierungseinsatz in 

der Ausbildungseinrichtung erhoben wurden, vergleichen.  

• Prozesse der kollegialen Beratung und/oder Supervision im Alltag von Pfle-

geteams erfahren (Ą V.2).  

III.2 Ärztliche Anordnungen im Pflegekontext eigenständig durchführen.  

• Umfassend die Anforderungen der Hygiene beachten, das Hygienehandeln im 

jeweiligen Versorgungsbereich organisieren, Unterschiede zwischen den Versor-

gungsbereichen wahrnehmen, benennen und fachlich begründet einordnen.   

• Handlungsabläufe in Pflegesituationen mit erhöhten Infektionsrisiken nach 

vorliegender Planung durchführen. Versorgungsabläufe, wenn erforderlich, situativ 

begründet anpassen und die Durchführung dokumentieren (z. B. Versorgung von zu 

pflegenden Menschen, die mit multiresistenten Erregern infiziert sind).  

• Einfache ärztlich veranlasste Maßnahmen der Diagnostik und Therapie, die 

mit einem geringen Risikopotenzial behaftet sind, durchführen. Dabei in der Einrich-

tung gängige Maßnahmen schrittweise erarbeiten und zunehmend Selbstständigkeit 

in der Durchführung aufbauen (z. B. Stellen und Verabreichung von verordneter Me-

dikation, Wundverbände, Injektionen...).  

III.3 In interdisziplinären Teams an der Versorgung und Behandlung von 

Menschen aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität an Schnittstellen si-

chern.  

• Strukturen der intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit im jeweiligen 

Versorgungsbereich erfassen (z. B. Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzt*innen, 

mit dem ärztlichen Stationsteam in der Klinik, mit therapeutischen Berufsgruppen, 

mit Beratungsstellen, Hospizdiensten).  

• An Fallbesprechungen im intra- und interdisziplinären Team teilnehmen.  

IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-

schen Leitlinien reflektieren und begründen.  

IV.1 Die Qualität der pflegerischen Leistungen und der Versorgung in den 

verschiedenen Institutionen sicherstellen.  

IV.2 Versorgungskontexte und Systemzusammenhänge im Pflegehandeln be-

rücksichtigen und dabei ökonomische und ökologische Prinzipien beachten.  

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begrün-

den.  
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V.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbeson-

dere an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Mo-

dellen ausrichten.  

V.2 Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen 

Persönlichkeit sowie das berufliche Selbstverständnis übernehmen.  

• Maßnahmen der eigenen Gesundheitsförderung in alltägliche Pflegetätigkei-

ten und Arbeitsabläufe integrieren und anhand von verschiedenen Beispielen reflek-

tieren.  

• Strategien der persönlichen Gesunderhaltung einsetzen (z. B. rückengerech-

tes Arbeiten bei der Bewegungsförderung, beim Transfer und der Positionierung im 

Bett, Einnahme von gesundheitsförderlichen Haltungen und Training von Kraft, Be-

weglichkeit, Ausdauer und Koordination) (Ą I.2).  

• Von erlebten Situationen sachgerecht berichten, eigene Gefühle und Gedan-

ken nachvollziehbar darstellen und im Austausch mit anleitenden Pflegefachperso-

nen oder im Rahmen von kollegialer Beratung und/oder Supervision nach persönli-

chen Lösungen suchen (auch Aspekte von Unter-/Überforderung einbeziehen)  
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Pflichteinsätze 2 – 4 im 

zweiten Ausbildungs-

drittel 

 

Akutpflege 

ambulante Pflege 

Langzeitpflege 
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Einsätze im zweiten Ausbildungsdrittel im Rahmen der PFLICHTEINSÄTZE in  

den drei allgemeinen Versorgungsbereichen  

Die unten aufgelisteten Aufgabenstellungen zur Kompetenzentwicklung im Rahmen der Pra-

xisausbildung beziehen sich auf die Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbe-

reichen im zweiten Ausbildungsdrittel. Diese werden, unterteilt in mehrere Abschnitte, an 

verschiedenen Einsatzorten in der stationären Akutpflege, der stationären Langzeitpflege 

und/oder der ambulanten Akut-/Langzeitpflege entweder beim Träger der praktischen Ausbil-

dung oder bei einer oder mehreren über Kooperationsverträge in die Ausbildung eingebun-

denen Einrichtungen durchgeführt. Abhängig vom jeweiligen Einsatzort werden unterschied-

liche Schwerpunktsetzungen in der Kompetenzentwicklung erfolgen. Im Zusammenspiel der 

Einsätze sollen die Auszubildenden aufbauend auf den Lernergebnissen des ersten Ausbil-

dungsdrittels Sicherheit in allen aufgeführten Kompetenzbereichen in der unten dargestellten 

Kompetenzbreite und -tiefe entwickeln.  

Die Auszubildenden übernehmen hierfür zunehmend selbstständig Aufgaben mit zu pflegen-

den Menschen, die einen mittleren Grad an Pflegebedürftigkeit aufweisen und deren ge-

sundheitliche Situation schwankend sein kann, ohne dass sie ein sehr hohes Risikopotenzial 

birgt (Ą maximal schwere Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit und maximal häufiges 

Auftreten von Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen, die eine personelle Unter-

stützung erforderlich machen). In Situationen, die von hoher Instabilität und großen Risiken 

und/oder sehr schweren psychischen Problemlagen geprägt sind, sollen die Auszubildenden 

die zu pflegenden Menschen gemeinsam mit Pflegefachpersonen versorgen und allenfalls 

Teilaufgaben selbstständig übernehmen.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituatio-

nen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und eva-

luieren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, orga-

nisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Grundprinzipien zum Pflegekonzept am jeweiligen Einsatzort ermitteln, in der 

durchgeführten Pflege identifizieren und mit im bisherigen Ausbildungsverlauf erfah-

renen Pflegekonzepten vergleichen.  

• Für zu pflegende Menschen mit einem mittleren Grad an Pflegebedürftigkeit 

bei Neuaufnahmen oder aufgrund einer Veränderung der Situation den Pflegebedarf 

feststellen. Die erforderlichen Pflegeziele vorschlagen, im Pflegeteam sowie mit den 

zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen besprechen, geeignete Pflege-

maßnahmen auswählen und durchführen. Die Wirksamkeit der Pflegeinterventionen 

kontinuierlich überprüfen und die erfolgte Pflege sowie beobachtete Veränderungen 

im digitalen bzw. analogen Dokumentationssystem der Einrichtung erfassen.  

• Das Vorgehen im Entlassungs- und Überleitungsmanagement zwischen den 

unterschiedlichen Versorgungsbereichen aus unterschiedlichen Perspektiven jeweils 

fallbezogen erfassen und in verschiedenen Prozessen mitwirken.  
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I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen 

mit gesundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchfüh-

ren, steuern und evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheits-

förderung und Prävention.  

• Veränderungen des Gesundheitszustandes anhand verschiedener Vitalzei-

chen, Laborwerte und anderer Beobachtungen systematisch erheben, beschreiben 

und unter Hinzuziehung vorliegender Arztberichte und der Dokumentation des bis-

herigen  

Pflege- und Gesundheitsverlaufs deuten. Klinische Auffälligkeiten bei zu pflegenden 

Menschen mit bestehenden medizinischen Diagnosen oder akut auftretenden Pfle-

gephänomenen erkennen, einordnen und erklären.  

• Bewegungs-, Lage- und Haltungsmuster in besonderen gesundheitlichen 

Problemlagen (z. B. bei zu pflegenden Menschen mit angeborenen Fehlstellungen 

oder mit chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates) erheben, mithilfe ge-

eigneter Assessmentverfahren einschätzen, anhand des bereits erarbeiteten Wis-

sens interpretieren und Bewegungsressourcen durch gezielte Pflegeinterventionen 

in Abstimmung mit dem therapeutischen Team fördern und wenn möglich ausbauen.  

• Bei Menschen mit Bewegungseinschränkungen gezielt die Möglichkeit der 

Umsetzung von rehabilitativen Aspekten im Rahmen des Pflegeprozesses abwägen 

und ggf. spezifische Assessmentinstrumente und -verfahren der rehabilitativen 

Pflege auswählen und einsetzen (Ą I.6).  

• Zu pflegende Menschen in Verbindung mit der Gestaltung des Pflegeprozes-

ses zu gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen, Gesundheitsüberzeugungen, 

Selbstwirksamkeitserwartungen, sozialen Ressourcen sowie Barrieren, die gesund-

heitsförderliches Verhalten einschränken, ansprechen. Die dabei erhobenen Infor-

mationen bündeln und im Rahmen der Pflegediagnose einschätzen. Gemeinsam mit 

den zu pflegenden Menschen realistische Zielsetzungen für gesundheitsförderliche 

und präventive Maßnahmen absprechen und mögliche, für den zu pflegenden Men-

schen akzeptable Interventionen auswählen. Dabei ggf. Gesundheits-Apps bzw. an-

dere digitale Begleiter einbeziehen. Die Wirksamkeit der ausgewählten Interventio-

nen gemeinsam evaluieren.  

• In Pflegesituationen mit maximal mittlerem Grad an Pflegebedürftigkeit in der 

Mobilität, der Selbstversorgung sowie der Bewältigung des selbstständigen Um-

gangs mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen un-

terstützen. Das Pflegehandeln situativ an der gesundheitlichen Situation und den 

Bedürfnissen der zu pflegenden Menschen ausrichten und die dabei gemachten Er-

fahrungen in die weitere Planung und Organisation des Pflegeprozesses einbringen.  

• In teilweise neuen bzw. unbekannten gesundheitlichen Problemlagen den si-

tuativ erforderlichen Kenntnisstand zu Pflegediagnostik und Pflegeinterventionen so-

wie zum Krankheitsbild und zur medizinischen Diagnostik und Therapie (Ą III.2) 

herleiten sowie durch Eigenrecherche selbstständig erweitern. Gewonnene Erkennt-

nisse im intraprofessionellen Dialog austauschen, reflektieren und so entsprechend 

neue Handlungskompetenzen aufbauen.  

• Pflegeprozesse für Menschen, die operiert wurden oder werden sollen, in Ver-

bindung mit häufig vorkommenden chirurgischen Eingriffen, ggf. orientiert an vorlie-

gen- 
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den Behandlungspfaden, mit ergänzender Informationssammlung und Wissens-

recherche planen, abstimmen und umsetzen. Die durchgeführte Pflege dokumentie-

ren und evaluieren.  

• Pflegeprozesse für Menschen mit typischen Pflegediagnosen in Verbindung 

mit häufig vorkommenden psychischen oder (geronto-)psychiatrischen Erkrankun-

gen sowie kognitiven Einschränkungen in den verschiedenen Arbeitsfeldern der 

Pflege (z. B. Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, Demenz, Depression) vor dem 

Hintergrund des entwickelten Kenntnisstandes aus dem theoretischen und fachprak-

tischen Unterricht planen, abstimmen und unter Berücksichtigung der besonderen 

Erfordernisse in der Interaktion und Beziehungsgestaltung (Ą II.1) umsetzen. Die 

durchgeführte Pflege dokumentieren und evaluieren.  

• Bezugspersonen zu Fragen der pflegerischen Versorgung gezielt ansprechen, 

entsprechend anleiten und einbeziehen (Ą II.2).  

I.3  Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in 

hoch belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, or-

ganisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Körperbezogene Interventionen zur Förderung des psychischen und physi-

schen Wohlbefindens in der Versorgung von schwer pflegebedürftigen und/oder 

wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen fachlich begründet durchführen (Ą II.1).  

• Spezifische Bedürfnisse schwerstkranker oder sterbender Menschen in ihren 

diversen, u. a. religiösen, kulturellen und milieuspezifischen Dimensionen erkennen, 

respektieren und Wege für deren Unterstützung suchen und sich hierfür auch an 

Modellen palliativer Versorgung orientieren. Entsprechend individualisierte Pflege-

prozesse in verschiedenen Handlungsfeldern gestalten.  

• Das Bewältigungsverhalten in Phasen schwerer chronischer Krankheit ein-

schätzen und Strategien unterstützen, die für die Verarbeitung sinnvoll sind (z. B. im 

Hinblick auf die Sinnsuche).  

• Schmerz und Leid von zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen 

verständnisvoll begegnen. In diesem Kontext herausfordernde Gesprächssituationen 

benennen und im kollegialen Austausch reflektieren (z. B. Reaktion auf eine Diagno-

semitteilung, Aussprechen von Beileidsbekundungen, Mitteilung einer Todesnach-

richt...) (Ą II.1).  

• Kongruenz und Empathie hinsichtlich ihrer Wirkung für sich selbst und andere 

am Pflegeprozess beteiligte Personen im kollegialen Austausch (z. B. im Rahmen 

von Kollegialer Beratung oder Supervision) reflektieren (Ą V.2).  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  

• Besonderheiten in der Institutions-/Organisations- und Sicherheitsstruktur im 

jeweiligen Einsatzbereich im Vergleich zu anderen Einsatzbereichen erkennen, klä-

ren und einordnen (bezogen auf Patientensicherheit, Arbeitsschutz, Ą IV.1).  

• (Technische) Lösungsansätze zu potenziellen Gefährdungen der Sicherheit 

von zu pflegenden Menschen in den öffentlichen Bereichen der Pflegeeinrichtungen 

bzw. im jeweiligen persönlichen (Wohn-)Umfeld der zu pflegenden Menschen re-

cherchieren bzw. anpassen und entwickeln sowie im kollegialen Austausch vorstel-

len.  
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• Zu pflegende Menschen in komplikationsarmen Situationen innerhalb der Ein-

richtung und außer Haus bei Ortswechseln und Transporten unter Einhaltung der er-

forderlichen Sicherheitsvorkehrungen begleiten. Strukturierte Übergaben durchfüh-

ren und dokumentieren.  

• Abläufe in Notfallsituationen bewusst wahrnehmen und entsprechend den ei-

genen Kompetenzen mitwirken. Erfahrene Situationen unter Berücksichtigung fachli-

cher Standards sowie der Perspektiven von unmittelbar Betroffenen und mittelbar 

Beteiligten reflektieren.  

I.5  Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Biografiegespräche und Biografie- bzw. lebensweltorientierte Interviews mit zu 

pflegenden Menschen führen, die erhobenen Informationen unter Berücksichtigung 

der Anforderungen des Schutzes von persönlichen Daten mithilfe von theoretischen 

pflege- und sozialwissenschaftlichen Modellen (z. B. Verlaufskurvenmodell) auswer-

ten und so Biografiearbeit als Teil der pflegerischen Anamnese in den Pflegeprozess 

integrieren.  

• Für Menschen, die aufgrund einer akuten oder chronischen physischen oder 

psychischen Erkrankung in ihren Alltagskompetenzen vorübergehend oder dauer-

haft eingeschränkt sind, auf der Grundlage einer umfassenden pflegerischen Anam-

nese und Diagnostik fall-, situations- und institutionsbezogene, biografie- und le-

bensweltorientierte Angebote einer stützenden Tagesstruktur vorschlagen. Gemein-

sam mit den zu pflegenden Menschen, ihren Bezugspersonen und dem professio-

nellen (Pflege-)Team Aktivitäten zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren (z. B. für Kinder und Ju-

gendliche während eines längeren Krankenhausaufenthalts, zu pflegende Menschen 

nach einem neurologischen Akutereignis oder Menschen mit Depression oder De-

menz).  

• Den Kontakt zu freiwilligen und ehrenamtlichen Unterstützungssystemen nach 

Rücksprache mit den zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen herstel-

len und Möglichkeiten zur Integration in den Pflegeprozess abstimmen (z. B. zu eh-

renamtlichen Hospizdiensten, Selbsthilfegruppen, Patientenbeauftragten, Angeboten 

der Nachbarschaftshilfe...).  

 I.6  Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.   

• Entwicklungsbedingte Anforderungen von zu pflegenden Menschen und ihrem 

sozialen Umfeld und die familiäre Lebenssituation im Rahmen der Pflegeanamnese 

auch unter Nutzung geeigneter Erhebungsinstrumente aufnehmen und in die Pflege-

prozessplanung integrieren.   

• Rehabilitative Aufgaben in Pflegeprozesse integrieren (z. B. bei Menschen mit 

Bewegungseinschränkungen) (Ą I.2).  

• Fall- und situationsbezogen geeignete technische (auch digital unterstützte) 

Hilfsmittel zur Kompensation von nicht (mehr) vorhandenen Alltagskompetenzen re-

cherchieren, Anwendungsmöglichkeiten ableiten und an die zu pflegenden Men-

schen und ihre Bezugspersonen weitergeben.  

    

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  
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II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ih-

ren Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine an-

gemessene Information sicherstellen.  

• Im Rahmen der kontinuierlichen Begleitung von zu pflegenden Menschen in-

formelle Alltagsgespräche sowie die anfallenden formellen Gespräche führen (z. B. 

Aufnahmegespräche, Gespräche zur Planung und Evaluation im Pflegeprozess, zur 

Vorbereitung von Arztgesprächen, zur Überleitungs- und Entlassungsplanung...); da-

bei zunehmend Prinzipien einer beteiligungsorientierten Gesprächsführung integrie-

ren (z. B. im Rahmen des Pflegeprozesses zur Absprache von Pflegezielen, zur 

Auswahl geeigneter Pflegeinterventionen, zur Abstimmung über die Einschätzung 

von Wirksamkeit der Pflege).  

• Die Wahrnehmungsfähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten und damit die 

Möglichkeit sozialer Teilhabe von zu pflegenden Menschen mit erheblichen sensori-

schen und kognitiven Einschränkungen durch gezielte Berührungsinterventionen för-

dern.  

• Mit zu pflegenden Menschen, deren Wahrnehmung und Erleben nicht dem ei-

genen Verständnis von Realität und „Normalität“ entspricht (z. B. Kinder und Ju-

gendliche mit Angststörungen oder Depressionen oder Menschen mit Demenz bzw. 

anderen (geronto-)psychiatrischen Diagnosen), bewusst und gezielt Kontakt aufneh-

men und die gefundenen Ansätze in der Interaktions- und Beziehungsgestaltung so-

wie die damit gemachten Erfahrungen im kollegialen Austausch vor dem Hinter-

grund der jeweiligen Pflegeanamnese und Pflegediagnostik deuten und reflektieren.  

• In ausgewählten Pflegesituationen, die mit den anleitenden Pflegefachperso-

nen abgestimmt werden, bewusst eine personenzentrierte Haltung einnehmen, um 

so eine unterstützende Beziehung zu einem zu pflegenden Menschen aufzubauen, 

dabei die Balance zwischen Nähe und Distanz sowie die Kurz- bzw. Langfristigkeit 

des Beziehungsaufbaus berücksichtigen.  

• Erfahrungen in der Beziehungsgestaltung und mit der Anforderung einer be-

teiligungsorientierten Gesprächsführung reflektieren, etwa zum Ausbalancieren von 

Nähe und Distanz bzw. von Selbstschutz und Empathie, in der Begegnung mit her-

ausfordernden Verhaltensweisen und Widerständen oder im Umgang mit dem An-

spruch nach wechselseitiger bzw. auch einseitiger Anerkennung; sich dabei insbe-

sondere die persönlichen Anteile in diesen Interaktionssituationen bewusst machen 

und hierzu Unterstützung im kollegialen Austausch suchen (Ą V.2).  

II.2 Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen / 

Kindern und Jugendlichen / alten Menschen verantwortlich organisieren, ge-

stalten, steuern und evaluieren.   

• Zu pflegende Menschen und/oder ihre Bezugspersonen zu schwierigeren, 

mehrere Aspekte umfassenden pflege- oder gesundheitsbezogenen Themen infor-

mieren. Erweiterte Erkenntnisse zu Fragen, die auf die persönliche Gesunderhal-

tung/Gesundheitsförderung, auf die pflegerische oder medizinische Versorgung oder 

sozialrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Pflegesituation bezogen sind, 

recherchieren, um fachgerecht antworten zu können (Ą I.2/III.2/IV.2).  

• Informationen nachvollziehbar und verständlich anhand von didaktischen und 

methodischen Grundprinzipien aufbereiten.  
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• Formelle Informationsgespräche gezielt - unter Berücksichtigung der kogniti-

ven und psychischen Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung sowie den Prinzipien 

einer beteiligungsorientierten Gesprächsführung folgend - planen, durchführen und 

die Durchführung dokumentieren und evaluieren.  

• Fallbezogen sinnvolle Angebote der (Mikro-)Schulung zu spezifischen Aktivi-

täten der Selbstversorgung sowie zu einfachen krankheits- und therapiebedingten 

Anforderungen auswählen, situativ anpassen, umsetzen und die Umsetzung doku-

mentieren und evaluieren.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.   

• Zentrale Wertvorstellungen der Pflege in verschiedenen Versorgungssituatio-

nen der jeweiligen Versorgungsbereiche erkennen, benennen und sich daran orien-

tieren.  

• Konflikte und Dilemmata in verschiedenen Pflegesituationen in dem jeweiligen 

Versorgungsbereich erkennen und unterscheiden, insbesondere auch im Zusam-

menhang mit der Pflege von schwerstkranken und sterbenden Menschen in unter-

schiedlichen Altersstufen. Zu ausgewählten Dilemmasituationen fallbezogen den 

kollegialen Austausch in Fragen der Urteilsbildung und Entscheidungsfindung su-

chen.  

• Im Einzelfall zwischen der Anerkennung von Autonomie und den Prinzipien 

von Schutz und Sicherheit abwägen.  

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen 

Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.  

III.1 Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pfle-

geteams übernehmen.  

• Die Strukturen im jeweiligen Praxiseinsatz (Pflegeselbstverständnis und Leit-

bilder, Rollen und Aufgaben sowie deren Zusammenspiel und Formen der Zusam-

menarbeit im inter- und intraprofessionellen Team, Berücksichtigung ökologischer 

Grundsätze und des Umweltmanagements, Tages- und Arbeitsabläufe, Dienst-/Tou-

renplanung...) mit denen anderer Einsatzbereiche vergleichen.  

• Bei der Abstimmung und Koordinierung von Arbeitsprozessen und Aufgaben 

in den jeweiligen Versorgungsbereichen die unterschiedlichen Verantwortungs- und 

Aufgabenbereiche im intraprofessionellen Team berücksichtigen. Bei auftretenden 

Problemen Verbesserungsmöglichkeiten überlegen und intern zur Diskussion stel-

len.  

• Sich in das jeweilige Team integrieren, dabei eigene Strategien der kollegialen 

Beziehungsgestaltung reflektieren und (selbst-)kritisch überprüfen bzw. auch im kol-

legialen Austausch reflektieren.   

• Teamentwicklungsprozesse wahrnehmen und sich im Rahmen der eigenen 

Rolle einbringen (z. B. Lösungsansätze für Spannungen und Konflikte im Team mit 

der Praxisanleitung reflektieren und nach Umsetzungsmöglichkeiten suchen).  

• An der Einarbeitung von Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr bzw. 

Praktikant*innen mitwirken. Die verschiedenen kollegialen Zielgruppen unter Anwen-

dung didaktischer Prinzipien zu ausgewählten Aspekten pflegerischen Handelns (z. 
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B. zu einer rückenschonenden Arbeitsweise) anleiten und den Erfolg des Anlei-

tungshandelns durch Feedback evaluieren.  

• Prozesse der kollegialen Beratung und/oder Supervision im Alltag von Pfle-

geteams erfahren (Ą V.2).  

III.2 Ärztliche Anordnungen im Pflegekontext eigenständig durchführen.  

• Umfassend die Anforderungen der Hygiene beachten, das Hygienehandeln in 

den jeweiligen Versorgungsbereichen mithilfe der dort vorliegenden Hygienepläne 

organisieren, Unterschiede zwischen den Versorgungsbereichen wahrnehmen, be-

nennen und fachlich begründet mit Rückgriff auf interne und externe Leitlinien ein-

ordnen.  

• Die persönliche Compliance in der Umsetzung von Hygienerichtlinien im kolle-

gialen Austausch mit der Praxisanleitung reflektieren.  

• Fallbezogen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Evaluation von Pflege-

prozessen, durch Teilnahme an ärztlichen Visiten/Begleitung bei Arztbesuchen, Re-

zeption der medizinischen Dokumentation und ergänzender Wissensrecherche, In-

formationen zum Krankheitsbild sowie zur medizinischen Diagnostik und Therapie 

gewinnen und einordnen.  

• In Verbindung mit der Pflegeprozessgestaltung für schwerstkranke und ster-

bende Menschen an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen in der palli-

ativmedizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken.  

• Medizinische Verordnungen in stabilen gesundheitlichen Situationen durch-

führen und das Repertoire der Kenntnisse und Fertigkeiten bezüglich der pflegeri-

schen Aufgaben in der Mitwirkung an der medizinischen Versorgung durch die in 

den Praxiseinsätzen gängigen Maßnahmen schrittweise erweitern (z. B. Verabrei-

chung von Sondenkost, Stomaversorgung, Versorgung und Legen eines Blasenver-

weilkatheters).  

• Chronische Wunden einschätzen und Grundprinzipien der Versorgung orien-

tiert an entsprechenden Leitlinien und Standards anwenden.  

III.3 In interdisziplinären Teams an der Versorgung und Behandlung von 

Menschen aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität an Schnittstellen si-

chern.  

• Strukturen der intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit im jeweiligen 

Versorgungsbereich erfassen und gezielt, bezogen auf die (mit)verantworteten Pfle-

geprozesse, Teilaufgaben in diesem Zusammenwirken übernehmen (z. B. in der Zu-

sammenarbeit mit Haus- und Fachärzt*innen, mit dem ärztlichen Stationsteam in der 

Klinik, mit therapeutischen Berufsgruppen, mit Beratungsstellen, Hospizdiensten...).  

• An Fallbesprechungen im intra- und interdisziplinären Team oder in Sitzungen 

von Ethikkomitees teilnehmen und die eigene Sichtweise fallbezogen in Bezug auf 

die (mit)verantworteten Pflegeprozesse einbringen.  

    

IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-

schen Leitlinien reflektieren und begründen.  

IV.1 Die Qualität der pflegerischen Leistungen und der Versorgung in den 

verschiedenen Institutionen sicherstellen.  
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• Die Akzeptanz und Anwendung von evidenzbasierten Leitlinien und Standards 

in der Einrichtung beobachten und das eigene Handeln im Rahmen der Pflegepro-

zessgestaltung auf Erkenntnisse aus den im theoretischen Unterricht erarbeiteten 

Expertenstandards und/oder Leitlinien beziehen (Ą V.1).  

• An aktuell gegebenen Prozessen und Maßnahmen zur internen Qualitätssi-

cherung in den verschiedenen Praxiseinrichtungen teilnehmen (z. B. in Prozessen 

zur Überarbeitung interner Standards und/oder bei der Implementierung von Exper-

tenstandards, in der Umsetzung von Angeboten zur Partizipation der zu pflegenden 

Menschen, in der Einführung von Pflegevisiten).  

IV.2 Versorgungskontexte und Systemzusammenhänge im Pflegehandeln be-

rücksichtigen und dabei ökonomische und ökologische Prinzipien beachten.  

• Rechtliche Fragen, die sich jeweils situativ im Rahmen der Praxiseinsätze er-

geben (z. B. zu haftungs- oder arbeitsrechtlichen Problemstellungen), formulieren 

und durch Eigenrecherche und im kollegialen Austausch klären.  

• Fallbezogen, z. B. für ein patientenorientiertes Informationsgespräch im Rah-

men der Entlassungsplanung, die erforderlichen Informationen zu den rechtlichen 

und finanziellen Möglichkeiten für die weitere Versorgung zusammentragen (Ą II.2).  

• Situativ auftretende ökologische Fragen (z. B. in Verbindung mit der Entsor-

gung von Problemabfällen, in der Sammlung und Aufarbeitung von Wertstoffen, zu 

Möglichkeiten der Energieeinsparung...) ansprechen und durch Eigenrecherche so-

wie im kollegialen Diskurs aufarbeiten, Lösungsmöglichkeiten reflektieren.  

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begrün-

den.  

V.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbeson-

dere an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Mo-

dellen ausrichten.  

• Das eigene Handeln im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung durch im theo-

retischen Unterricht erarbeitete pflege- und bezugswissenschaftliche Theorien, Kon-

zepte, Modelle und evidenzbasierte Untersuchungen (z. B. aus den in den Experten-

standards zusammengefassten Publikationen) hinterfragen und begründen (Ą IV.1).  

• In den erarbeiteten Pflegeprozessen offene Fragestellungen festhalten bzw. 

Widersprüche aufdecken, die einer weiteren Klärung durch pflegewissenschaftliche 

Untersuchungen bedürfen würden.  

    

V.2 Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen 

Persönlichkeit sowie das berufliche Selbstverständnis übernehmen.  

• Eigene Fragen im Kontext von Arbeitsprozessen, Probleme unterschiedlicher 

Genese, Konflikt- und Dilemmasituationen des beruflichen Alltags wahrnehmen, for-

mulieren und mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie im 

kollegialen Austausch Antworten und Lösungswege suchen.  

• Maßnahmen der eigenen Gesundheitsförderung in alltägliche Pflegetätigkei-

ten und Arbeitsabläufe integrieren und anhand von verschiedenen Beispielen reflek-

tieren  
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(z. B. zum rückengerechten Arbeiten, zur Reduktion physischer Belastungen, zum 

Zeitmanagement, zum Umgang mit Anforderungsstress und emotionalen Belastun-

gen...). Arbeitsprozesse bewusst selbstfürsorglich präventiv gestalten und unterstüt-

zende Hilfsmittel annehmen und einsetzen.  

• Nach persönlichen Lösungswegen für den Umgang mit Konflikten und Span-

nungen im Ausbildungs- und Berufsalltag suchen (z. B. im Rahmen von kollegialer 

Beratung und/oder Supervision) (Ą I.3/II.1/III.1).  

• Den eigenen Lernprozess reflektieren, bereits erlangte und noch zu erwer-

bende Kompetenzen identifizieren und bewusst Strategien zum Kompetenzerwerb 

verfolgen.  

• Den kollegialen Austausch im Pflegeteam suchen, um die eigene Sicht auf ak-

tuelle berufspolitische Fragen zu erweitern.  

• Die Wirkung und Ästhetik professioneller Pflege anhand von ausgewählten 

Beispielen ansprechen und im kollegialen Austausch reflektieren.  
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Einsatz 5 

 

Pädiatrische Versorgung  
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PFLICHTEINSATZ in der PÄDIATRISCHEN VERSORGUNG  

Die unten aufgelisteten Hinweise zur Kompetenzentwicklung in der Praxisausbildung bezie-

hen sich auf den Pflichteinsatz in der Pädiatrischen Versorgung, der im Zeitraum der ersten 

beiden Ausbildungsdrittel mit einem Umfang von 60 bis 120 Stunden flexibel in sehr unter-

schiedlichen Kontextbedingungen gestaltet werden kann (die Regelung gilt vorläufig bis zum 

31. Dezember 2024). Diesem Zeitrahmen entsprechend und angesichts möglicher Kapazi-

tätsprobleme sind die vorgeschlagenen Aufgabenstellungen, neben dem Umgang mit ge-

sundheits- und entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernissen, stark auf die Begegnung 

mit Kindern und Jugendlichen, ihre Entwicklung, ihre familiäre und soziale Bindung und die 

Beziehungsgestaltung mit dem Kind oder in der Triade mit den Bezugspersonen fokussiert. 

Die Kompetenzentwicklung ist mit den Kompetenzbereichen I und II ausschließlich auf die 

Mikroebene der direkten Versorgung und Interaktion gerichtet.   

Entsprechend dem Einsatzort und dem Zeitpunkt des Pflichteinsatzes, muss eine sinnvolle 

Schwerpunktsetzung durch Auswahl von Aufgabenstellungen getroffen werden, die sich am 

aktuellen Stand der Kompetenzentwicklung orientieren. Zur Vor- und Nachbereitung des Ein-

satzes empfiehlt sich eine enge inhaltliche Anbindung an die curriculare Einheit 10 „Entwick-

lung und Gesundheit in der Kindheit und Jugend in pflegerischen Situationen fördern“.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituatio-

nen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und eva-

luieren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, orga-

nisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Bekannte und neue Ansätze einer entwicklungsfördernden oder familienorien-

tierten (Pflege-)Konzeption in der Einrichtung, in der der Pflichteinsatz durchgeführt 

wird, identifizieren.  

• Bei Kindern oder Jugendlichen einer spezifischen oder mehrerer Altersstufen 

allgemeine entwicklungs- und gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse ermit-

teln, entsprechende Angebote zur Förderung der Selbstpflegekompetenz entwi-

ckeln, durchführen, dokumentieren und gemeinsam mit dem Kind/Jugendlichen eva-

luieren.   

I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen 

mit gesundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchfüh-

ren, steuern und evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsför-

derung und Prävention.  

• Kindliche und mütterliche Anpassungsprozesse nach der Geburt beobachten, 

einschätzen und dokumentieren. Auf dieser Grundlage den Pflegeprozess für die 

Mutter-Kind-Dyade strukturieren, die erforderlichen Pflegemaßnahmen durchführen, 

dokumentieren und evaluieren.  
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• Entwicklungsstand, Reifezeichen und Vitalität sowie mögliche Entwicklungs-

verzögerungen von Säuglingen mithilfe geeigneter Entwicklungsskalen erkennen, in 

der erforderlichen Form dokumentieren und sich zu Konsequenzen für das unmittel-

bare Handeln aus dem Blickwinkel der beteiligten Berufsgruppen und der Eltern in-

formieren.  

• Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Entwicklungsphasen beobachten 

und den sensomotorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungs-

stand unter Anwendung von geeigneten Assessmentinstrumenten einschätzen, die 

Ergebnisse in der erforderlichen Form dokumentieren und im Austausch mit den 

Pflegefachpersonen der Einrichtung auswerten.  

• An präventiven Maßnahmen zum Gesundheitsschutz bei Neugeborenen, 

Säuglingen, Kindern und Jugendlichen mitwirken und entsprechende Informationen 

fachgerecht und nachvollziehbar weitergeben (Ą II.2).  

• In der Beobachtung von Familiensituationen Hypothesen zu den Ressourcen 

und Einschränkungen in der familiären Interaktion bilden und sich zu diesen Be-

obachtungen und Deutungen mit den Pflegefachpersonen der Einrichtung austau-

schen (z. B. zu einer möglicherweise beeinträchtigten Elternkompetenz, zu Rollen-

überlastungen und -konflikten für Eltern und Bezugspersonen, zu Gefährdungen fa-

miliären Copings, zu Mustern einer beeinträchtigten sozialen Interaktion, zum Risiko 

einer beeinträchtigten Beziehung/Bindung, zu Hilfen und Unterstützungsangeboten 

in sozialen Notlagen...) (Ą I.5).  

I.3 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in 

hoch belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, or-

ganisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Körperbezogene Interventionen zur Förderung des psychischen und physi-

schen Wohlbefindens in der Versorgung von wahrnehmungsbeeinträchtigten Kin-

dern und Jugendlichen fachlich begründet durchführen (Ą II.1).  

• In kritischen Lebenssituationen von Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen 

sowie ihren Familien, sofern diese sich am Einsatzort ergeben (z. B. auch in Krisen 

vor-, während oder unmittelbar nach einer Geburt oder bei der Feststellung der Be-

hinderung oder chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankung eines Kindes/Ju-

gendlichen), an der Planung, Organisation, Umsetzung, Dokumentation und Evalua-

tion des Pflegeprozesses mitwirken (Ą I.2).   

• Die Situation von Familien und einzelnen Familienmitgliedern in sozialen oder 

gesundheitsbedingten Lebenskrisen, wenn sie sich am Einsatzort ergeben, wahr-

nehmen und im kollegialen Austausch ansprechen, dabei Kongruenz und Empathie 

hinsichtlich ihrer Wirkung für sich selbst und andere Professionelle (z. B. im Rahmen 

von Kollegialer Beratung oder Supervision) reflektieren (Ą V.2).  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  

• Maßnahmen, die am Einsatzort zum physischen und psychischen Schutz 

bzw. zur Wahrung der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand getroffen werden, erkennen und ggf. bestehende offene Fragen 

und Unklarheiten ansprechen.  
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I.5 Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Soziale und familiäre Informationen und Kontextbedingungen von Kindern und 

Jugendlichen mithilfe geeigneter Instrumente gezielt erheben und eine Familienan-

amnese unter Nutzung von Grundlagen der Familiengesundheitspflege erstellen (z. 

B. eine Familie mit einem neugeborenen Kind begleiten und interviewen, die Familie  

eines chronisch erkrankten Kindes oder eines Kindes mit speziellem Förderbedarf 

begleiten und interviewen).  

• Unterschiedliche kindliche und familiäre Lebenswelten vor dem Hintergrund 

der eigenen familiären Sozialisation und biografischen Erfahrungen beobachten und 

vergleichen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.  

• Kompetenzen von Neugeborenen/Säuglingen/(Klein-)Kindern auf unterschied-

lichen Wahrnehmungsebenen beobachten und gezielte, an entsprechenden Kon-

zepten der Entwicklungsförderung und Pflege orientierte Interventionen in den Pfle-

geprozess (Ą I.2) und die Interaktionsgestaltung (Ą II.1) integrieren (Ą I.2).  

• Den Entwicklungsstand und die familiale und soziale Situation eines Kindes 

oder Jugendlichen mit angeborener oder erworbener Behinderung erheben, ein-

schätzen und verantwortlich bei der Kompensation eingeschränkter Fähigkeiten 

bzw. der Förderung der sozialen Integration und Teilhabe mitwirken; den erlebten 

Ausschnitt im Prozess dokumentieren und mit Bezug auf hinterlegte entwicklungs-

fördernde Pflegekonzepte mit den beteiligten Personen evaluieren.   

• Merkmale einer entwicklungsfördernden Umgebung in der Einrichtung identifi-

zieren bzw. gezielt an ihrer Neu- und Umgestaltung mitwirken.  

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  

II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ih-

ren Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine an-

gemessene Information sicherstellen.  

• Gespräche und spielerische Interaktion zwischen Kindern und mit Erwachse-

nen in verschiedenen Entwicklungsphasen beobachten, Muster erfassen und selbst 

Beziehung zu Kindern und Jugendlichen aufnehmen.   

• Kindliche Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit wahrnehmen und sich dazu 

mit den Pflegefachpersonen der Einrichtung und ggf. auch mit dem Kind selbst aus-

tauschen.  

• Die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Ent-

wicklungsverzögerungen durch gezielte (spielerische) Interaktionsangebote fördern.  

• Die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeiten und damit auch Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen mit erheblichen sensorischen und kognitiven Ein-

schränkungen durch gezielte Berührungsinterventionen fördern.  

• Die Interaktion zwischen Neugeborenen und Eltern/Bezugspersonen kriterien-

geleitet beobachten, intuitive elterliche Kompetenzen erkennen und an der Förde-

rung und Entwicklung dieser Kompetenzen mitwirken.  

• Das Gespräch mit Eltern und Bezugspersonen zu einem das Kind bzw. den 

Jugendlichen betreffenden entwicklungs- oder gesundheitsbezogenen Sachverhalt 
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suchen (z. B. mit dem Ziel, eine Familienanamnese zu erstellen oder eine Anleitung 

oder ein Informationsgespräch anzubieten); dabei die Selbstbestimmungsrechte des 

Kindes/Jugendlichen achten und Interaktionssituationen auch in der Triade gestal-

ten.   Eigene Rollenunsicherheit gegenüber Kindern, Jugendlichen und El-

tern sowie im  

Spannungsfeld einer triadischen Interaktion wahrnehmen, in den Kontext der eige- 

nen Biografie und Familienerfahrung einordnen und persönlich geeignete Möglich-

keiten für eine Reflexion suchen (z. B. im Rahmen von kollegialer Beratung und Su-

pervision).  

II.2 Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen / 

Kindern und Jugendlichen / alten Menschen verantwortlich organisieren, ge-

stalten, steuern und evaluieren.   

• Informationen zur Gesundheitsförderung und Prävention gegenüber Kindern, Ju-

gendlichen und deren Bezugspersonen situationsorientiert und adressatengerecht 

unter Anwendung von didaktischen Prinzipien weitergeben.  

• Eltern/Bezugspersonen zu Aspekten der Gesundheitsförderung und des Gesund-

heitsschutzes, zu präventiven Maßnahmen, zu Fragen der Pflege oder zu ausge-

wählten Gesundheitsproblemen von Neugeborenen/Säuglingen/Kindern und Ju-

gendlichen informieren (z. B. zu Aspekten der Ernährung, des Bewegungsverhal-

tens, der Haut- und Körperpflege...).  

• An der Unterstützung von Eltern in ihrer Interaktionsgestaltung mit einem Säugling 

oder (kranken) Kind mitwirken.  

• An altersgerechten Schulungs-/Trainingsangeboten für Kinder und Jugendliche mit-

wirken.  

• Bei Eltern- und Familienschulungen hospitieren oder an der Planung, Durchführung 

und Evaluation von ausgewählten Teilen der Schulung mitwirken.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

• Ethische Konflikte in der peri- und postnatalen Phase erkennen und im Team an-

sprechen bzw. reflektieren.  

• Konflikte und Dilemmata im Spannungsfeld der triadischen Gestaltung der Pflegebe-

ziehung in familienorientierten Pflegesituationen erkennen und fallbezogen reflektie-

ren.  
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Einsatz 6 

 

Psychiatrische Versor-

gung  
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PFLICHTEINSATZ in der PSYCHIATRISCHEN VERSORGUNG in der Ausbildung 

zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann während des letzten Ausbildungsdrit-

tels  

Dieser Pflichteinsatz wird im letzten Drittel der Ausbildung angeboten. Er umfasst 120 Stun-

den und ermöglicht den Auszubildenden einen Einblick in einen neuen Versorgungsbereich. 

In den Pflichteinsätzen in den ersten beiden Ausbildungsdritteln haben die Auszubildenden 

höchstwahrscheinlich bereits Erfahrungen im Umgang mit emotionalen, psychischen und 

kognitiven Veränderungen z. B. aus Begegnungen mit Ängsten, Trauer oder auch der Unfä-

higkeit zu trauern, mit depressiven Stimmungslagen, Suchtproblemen oder mit Menschen 

mit Demenz gesammelt.   

Durch die Bearbeitung von entsprechenden situativen Anforderungen und durch die theoreti-

schen und praktischen Unterrichte in der curricularen Einheit 11 „Menschen mit psychischen 

Gesundheitsproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen personenzentriert und lebens-

weltbezogen unterstützen“ haben die Auszubildenden grundlegende Kenntnisse und Erfah-

rungen erworben, die sie zur reflektierten, personenzentrierten Beziehungsgestaltung mit 

Menschen mit psychischen und kognitiven Einschränkungen (z. B. infolge von medizinischen 

Diagnosen, wie Depressionen, Angststörungen oder Demenzen) und zur Perspektivenüber-

nahme in unterschiedlichen Pflegesituationen befähigen. Diese grundlegenden Kompeten-

zen können in dem Pflichteinsatz in der Psychiatrischen Versorgung durch Beobachtungen 

und Erfahrungen in der Begegnung mit Menschen, deren Wahrnehmung und Erleben z. B. 

aufgrund einer akuten schweren psychischen Erkrankung nicht dem gewohnten Verständnis 

von Realität entsprechen, erweitert und vertieft werden.   

Daneben lernen die Auszubildenden die spezifischen Pflegebedarfe und Interventionen der 

psychiatrischen Pflege und die Besonderheiten in den institutionellen Settings sowie in der 

Zusammenarbeit im therapeutischen Team kennen. Vor dem Hintergrund solch vielfältiger 

Lernmöglichkeiten wird für die Planung des relativ kurzen Einsatzes empfohlen, einen geziel-

ten Fokus zu setzen und diesen mit ausgewählten Aspekten der curricularen Einheit 11 in 

der Vor- und Nachbereitung zu verknüpfen.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen 

verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluie-

ren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersgruppen verantwortlich planen, organi-

sieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Die für die Versorgung psychisch kranker Menschen hinterlegten Pflege- und Thera-

piekonzepte in ihrer spezifischen Ausrichtung und theoretischen Grundlegung erfra-

gen und nachvollziehen und anhand von ausgewählten Beispielen in der Gestaltung 

von individuellen Pflegeprozessen wiedererkennen.  

• Die Form der Pflegeprozessplanung und -dokumentation in der psychiatrischen 

Pflege nachvollziehen und in ausgewählten Pflegesituationen gemeinsam mit der 

Pflegefachperson an der Planung, Durchführung, Dokumentation und Evaluation der 

Pflege mitwirken.  
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• Sich über die im Einsatzbereich für die psychiatrische Pflege etablierten Assess-

ment- und Diagnoseinstrumente informieren und diese fallspezifisch auswählen und 

anwenden, um im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung an der Ermittlung des Pfle-

gebedarfs mitzuwirken.  

I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersgruppen mit 

gesundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, 

steuern und evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsförde-

rung und Prävention.  

• An der Erhebung und Dokumentation pflegebezogener Daten von Menschen mit 

schweren akuten oder chronischen psychischen Erkrankungen (z. B. bei Neuauf-

nahmen) mitwirken. Hierfür erhobene Daten dokumentieren, beobachtete Phäno-

mene beschreiben, geeignete Assessmentverfahren sowie pflegediagnostische Be-

grifflichkeiten zur Anwendung bringen und dabei ggf. die Problematik von Symptom-

beschreibungen und den damit verbundenen Zuschreibungen aufdecken. Vor-

schläge für den Pflegeprozess, für realistische Zielsetzungen und geeignete Inter-

ventionen entwickeln. Zu den formulierten Pflegediagnosen und den Vorschlägen für 

die Prozessplanung mit der zuständigen Pflegefachperson und mit dem zu pflegen-

den Menschen selbst in den Austausch gehen. Die Planung des Pflegeprozesses 

daraufhin ggf. überarbeiten, den zu pflegenden Menschen bei der Umsetzung der 

geplanten Pflege begleiten, unterstützen, den Prozess fortlaufend dokumentieren 

und gemeinsam mit den beteiligten Personen evaluieren.  

• Durch Mitwirkung in verschiedenen Pflegeprozessen unterschiedliche psychische 

Erkrankungen und die damit verbundenen Phänomene kennenlernen. Beobachtun-

gen und gewonnene Erfahrungen mit theoretischen Erkenntnissen aus dem Unter-

richt, ergänzenden Wissensrecherchen oder einem fachlichen Austausch im Pfle-

geteam erklären und so das Verständnis erweitern.  

• Im Kontakt zu Angehörigen und Bezugspersonen unterschiedliche Sichtweisen auf 

eine durch die psychische Erkrankung entstandene Situation wahrnehmen und 

nachvollziehen (Ą I.5/II.2).  

I.3 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersgruppen in 

hoch belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, or-

ganisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Pflegephänomene zu herausfordernden Lebenssituationen, die sich z. B. durch eine 

schwere psychische Erkrankung mit chronischem Verlauf für den zu pflegenden 

Menschen und sein familiäres und soziales Umfeld ergeben, systematisch mithilfe 

von spezifischen Fachbegriffen und Instrumenten der pflegerischen psychiatrischen 

Anamnese erheben und dokumentieren (Ą I.5). Insbesondere die Wahrnehmung, 

das Denken und Fühlen sowie die Weltsicht, aber auch den empfundenen seeli-

schen Schmerz in der jeweiligen inneren Logik des zu pflegenden Menschen versu-

chen nachzuvollziehen, ohne die persönliche Distanz zum Erleben des anderen zu 

verlieren (Ą II.1).  

    

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  
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• Die Rolle der Pflegenden sowie pflegerische Interventionen in akuten psychischen 

(z. B. suizidalen) Krisen und Notfallsituationen kennen und ggf. an Kriseninterventio-

nen bzw. in Arbeitsprozessen von Kriseninterventionsteams mitwirken. Dabei die an-

gewandten Indikatoren rekonstruieren, die helfen, eine psychische Krise als solche 

zu erkennen. Exemplarisch die in einer Situation bestehenden Bedarfe, Möglichkei-

ten und Grenzen für eine psychiatrische Krisenhilfe in der Institution und im sozialen 

Umfeld erfassen und im kollegialen Austausch reflektieren, z. B. in Verbindung mit 

Interventionen zur Deeskalation und Vermeidung von Gewalt (Ą II.1).  

I.5 Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Fallbezogen in den Dokumentationsunterlagen biografische Informationen der zu 

pflegenden Menschen rezipieren und/oder in selbst geführten Biografiegesprächen 

ergänzen/sammeln; hierzu Deutungsmöglichkeiten zur biografischen Sinndimension 

von einzelnen Phänomen der psychischen Erkrankung oder kognitiven Beeinträchti-

gung entwickeln und diese im kollegialen Austausch bzw. mit den zu pflegenden 

Menschen überprüfen.  

• Biografie- und lebensweltbezogene Ansätze für pflegetherapeutische Angebote und 

Unterstützungsmöglichkeiten ableiten und diese in die Gestaltung des Pflegeprozes-

ses einbringen (z. B. Familienbeteiligungsförderung, Entspannungsförderung, Mili-

eugestaltung, tagesstrukturierende Angebote, personenzentrierte Beziehungsgestal-

tung...) (Ą II.1/II.2).  

• Angebote der Milieugestaltung, zur Tagesstrukturierung und zur sozialen und kultu-

rellen Teilhabe in der Einrichtung in ihrer Wirkung auf die zu pflegenden Menschen 

beobachten und einschätzen; Vorschläge für Veränderungen und Weiterentwicklun-

gen entwerfen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.  

• Fallbezogen die Möglichkeiten, Grenzen und Unterstützungsbedarfe zur Wahrung 

der Selbstbestimmungsrechte von verschiedenen zu pflegenden Menschen, die psy-

chisch krank oder kognitiv eingeschränkt sind, begründet einschätzen und abwägen. 

Auf dieser Grundlage Ziele und Interventionen vorschlagen, die ihnen möglichst 

weitgehende Optionen der eigenständigen Lebensführung und gesellschaftlichen 

Teilhabe ermöglichen. Hierfür Alltagskompetenzen gezielt fördern, aber auch Prinzi-

pien der Beteiligungsorientierung, des Empowerments und der Ressourcenorientie-

rung (bzw. Recovery) zur Anwendung bringen und soziale und familiale Unterstüt-

zungssysteme einbeziehen (Ą II.2/II.3).  

    

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  

II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersgruppen und ihren 

Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine ange-

messene Information sicherstellen.  

• Wege der Kontaktaufnahme und zur Einleitung von Gesprächen mit zu pflegenden 

Menschen erproben, ohne dass der Anlass zu einer konkreten pflegerischen Hand-

lung besteht. In diesem Zusammenhang mit den Teammitgliedern innere und äu-

ßere Widerstände gegenüber einer Anerkennung von Gesprächen als Pflege“arbeit“ 

reflektieren.  
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• Gezielt Kontakt zu Menschen aufnehmen, deren Wahrnehmung und Erleben nicht 

dem gewohnten Verständnis von Realität entspricht und die durch psychische Ge-

sundheitsprobleme und kognitive Beeinträchtigungen in der Gestaltung ihres Alltags 

und im Umgang mit anderen Menschen eingeschränkt sind; sich dabei eigene Reak-

tionsmuster und innere Konflikte bewusstmachen und Lösungsmöglichkeiten reflek-

tieren, um damit umzugehen.  

• An (pflege-)therapeutischen Gesprächen - möglichst in Verbindung mit der Mitwir-

kung an Pflegeprozessen - beobachtend oder mit Übernahme von Teilaufgaben teil-

nehmen; die sich ergebenden Situationen im kollegialen Austausch reflektieren.  

• Durch Perspektivenübernahme, Wege suchen, eine fremd anmutende Gedanken-

welt zu verstehen, und mithilfe geeigneter Konzepte und Prinzipien (z. B. Biografie- 

und Lebensweltbezug, Personenzentrierung...) Ansatzpunkte für die Beziehungsge-

staltung entwickeln. Sich dabei die Ungewissheit in der Deutung von Verhalten und 

das Erfordernis einer wiederkehrenden Überprüfung von Deutungen bewusstma-

chen.  

• Beobachten, wie der Aufbau und die Gestaltung einer tragfähigen und belastbaren 

Arbeitsbeziehung von beruflich Pflegenden mit einem zu pflegenden Menschen mit 

psychischer Erkrankung bzw. kognitiver Beeinträchtigung gelingen kann. Die Be-

obachtungen im kollegialen Austausch reflektieren.   

• Eingebunden in die Mitwirkung an der Pflegeprozessplanung (Ą I.2-6) mit zu pfle-

genden Menschen entlastende und orientierungsgebende Gespräche führen.  

• Herausforderungen und Konflikte in der Beziehungsgestaltung, z. B. in der Balance 

von Nähe und Distanz bzw. Autonomie und Abhängigkeit reflektieren, um ihnen pro-

fessionell begegnen zu können; dabei sowohl den Schutz der zu pflegenden Men-

schen und ihrer Bezugspersonen als auch den Eigenschutz gegenüber der Bildung 

von unklaren, indifferenten Beziehungsmustern berücksichtigen.  

• Beobachten, welche Wege in der Einrichtung beschritten werden, um Gewalt zu ver-

meiden bzw. deeskalierend zur wirken, und den Austausch zu unterschiedlichen 

Formen von beobachteter Macht- und Gewaltausübung mit dem Pflegeteam aber 

auch im Dialog mit den zu pflegenden Menschen bzw. im Trialog mit den Angehöri-

gen suchen.  

• In auftretenden Konfliktsituationen Ansätze zur Deeskalation umsetzen und im An-

schluss die Konfliktentstehung und die gefundenen Lösungsansätze reflektieren.  

• Sich in Verbindung mit auftretenden Konfliktsituationen oder Momenten empathi-

scher Traumatisierung eigene Deutungs- und Handlungsmuster in der pflegerischen 

Interaktion bewusst machen; diese Muster im Rahmen von kollegialer Beratung und 

Supervision reflektieren und so Strategien zu mehr Selbstachtsamkeit und Selbstfür-

sorge entwickeln (Ą V.2).  

II.2 Information, Schulung und Beratung von Menschen aller Altersgruppen ver-

antwortlich organisieren, gestalten, steuern und evaluieren.   

• Therapeutische Wirkmomente in Gruppen und im Austausch zwischen zu pflegen-

den Menschen beobachten und Ideen für die Nutzbarmachung entwickeln. An der 

entsprechenden Gestaltung eines formellen/informellen Angebots für eine kleine 

Gruppe mitwirken.  

• Kommunikationssituationen in Trialogforen bewusst miterleben und ggf. an entspre-

chenden Angeboten mitwirken.  
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• Zu pflegende Menschen (einzeln oder in der Gruppe) zu gezielten Aspekten ihrer 

Gesundheitsversorgung oder Selbstpflege informieren, z. B. bzgl. des Medikamen-

tenmanagements, der Lebensgestaltung, der Förderung sozialer Teilhabe, des Be-

wältigungshandelns. Ggf. Teilaufgaben im Rahmen eines entsprechenden Schu-

lungsprogramms übernehmen.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

• Ethische Dilemma Situationen, die sich im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung er-

geben, benennen und im kollegialen Austausch diskutieren, z. B. in Verbindung mit 

dem Selbstschutz der zu pflegenden Menschen bzw. dem Schutz anderer Men-

schen (auch der beruflich Pflegenden selbst) und der Anerkennung von Autonomie.  

• Unter Abwägung konkurrierender ethischer Prinzipen an der Unterstützung von zu 

pflegenden psychisch kranken Menschen in der Wahrung ihrer Selbstbestimmungs-

rechte mitwirken (Ą I.6/IV.1).  

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kon-

texten verantwortlich gestalten und mitgestalten.  

III.1 Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pflegeteams 

übernehmen.  

• Prozesse der kollegialen Beratung und/oder externen Supervision im Alltag von Pfle-

geteams erfahren (Ą V.2).  

III.2 Ärztliche Anordnungen im Pflegekontext eigenständig durchführen.  

• Einen Einblick in die medizinische Diagnostik und Therapie im psychiatrischen Ver-

sorgungsbereich gewinnen und die Aufgaben der Pflegenden in dieser Zusammen-

arbeit im kollegialen Austausch reflektieren.  

• Eingebunden in die Mitwirkung an der Pflegeprozessplanung (Ą I.2-6) systematisch 

die Wirkungen von ärztlich angeordneter psychiatrischer Pharmakotherapie be-

obachten, die Beobachtungen dokumentieren und weiterleiten; dabei relevante As-

pekte der Pharmakokinetik beachten.  

    

III.3 In interdisziplinären Teams an der Versorgung und Behandlung von Men-

schen aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität an Schnittstellen sichern.  

• Anhand von ausgewählten Situationen die im psychiatrischen Versorgungsbereich 

tätigen Berufsgruppen und die Formen der Zusammenarbeit - auch im Vergleich mit 

somatischen Arbeitsbereichen -kennenlernen.   

• An Fallbesprechungen im interdisziplinären Team teilnehmen und ggf. die pflegeri-

sche Sicht in Bezug auf die (mit)verantworteten Versorgungsprozesse einbringen.  

• Wenn es sich bei der Gestaltung von Pflegeprozessen ergibt, Aspekte von integrier-

ten Versorgungskonzepten und des Case Managements sowie der Gestaltung einer 

struktur- und sektorenübergreifenden Kontinuität (auch im Rahmen von Quartiers-

management), z. B. in Verbindung mit ambulanten, aufsuchenden Versorgungsmo-

dellen für psychisch kranke Menschen wahrnehmen und die Möglichkeiten und 

Grenzen bestehender und möglicher Versorgungsangebote fallbezogen im kollegia-

len Austausch reflektieren (Ą IV.2).  
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IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-

schen Leitlinien reflektieren und begründen.  

IV.1 Die Qualität der pflegerischen Leistungen und der Versorgung in den ver-

schiedenen Institutionen sicherstellen.  

• Ausgewählte für das psychiatrische Arbeitsfeld spezifische Pflegesituationen anhand 

entsprechender Leitlinien und Standards reflektieren (z. B. zu freiheitseinschränken-

den Maßnahmen bzw. zur Verhinderung von Zwang, in der Notfallpsychiatrie, Exper-

tenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“).  

 

IV.2 Versorgungskontexte und Systemzusammenhänge im Pflegehandeln berück-

sichtigen und dabei ökonomische und ökologische Prinzipien beachten.  

• Fallbezogen, wenn es sich im Rahmen der Pflegeprozessplanung ergibt, geeignete 

Versorgungsmodelle und die damit im Zusammenhang stehenden rechtlichen und 

strukturellen Rahmenbedingungen z. B. in Verbindung mit der Entlassungsplanung 

bzw. Überleitung in ein anschließendes Versorgungssystem ermitteln und an einer 

beteiligungsorientierten dia- bzw. trialogischen Entscheidungsfindung gemeinsam 

mit den zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen im therapeutischen 

Team mitwirken (Ą III.3).  

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen.  

V.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere 

an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Modellen 

ausrichten.  

V.2 Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen Persön-

lichkeit sowie das berufliche Selbstverständnis übernehmen.  

• Das Arbeitsfeld der psychiatrischen Pflege mit seinen Aufgabenstellungen und dem 

sich dort abzeichnenden Pflegeverständnis sowie berufliche Entwicklungs- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten hinsichtlich der dort gegebenen Möglichkeiten für den eige-

nen Professionalisierungsprozess überprüfen und ggf. im kollegialen Austausch dis-

kutieren.  

• Strategien zur Kompensation und Bewältigung von psychischen Belastungen und 

Stressoren in komplexen pflegerischen Arbeitsfeldern bewusst umsetzen, sich zu 

Unterstützungsangeboten in der Institution informieren und diese ggf. wahrnehmen 

(z. B. im Rahmen von kollegialer Beratung und/oder Supervision) (Ą II.1/III.1).  
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VERTIEFUNGSEINSATZ im dritten Ausbildungsdrittel für den Ausbildungsab- 

schluss zur PFLEGEFACHFRAU/zum PFLEGEFACHMANN   

Der Vertiefungseinsatz erfolgt im letzten Drittel der Ausbildung. Er soll beim Träger der prakti-

schen Ausbildung durchgeführt werden und wird in jedem Fall in dem im Ausbildungsvertrag 

bestimmten Versorgungsbereich umgesetzt. Damit baut der Vertiefungseinsatz auf einem 

Pflichteinsatz aus den beiden ersten Ausbildungsdritteln in diesem Versorgungsbereich auf, 

sodass für diesen Schwerpunktbereich von dem zeitlich umfassendsten und intensivsten 

Kompetenzaufbau auszugehen ist. In diesem Einsatz wird in der Regel auch der praktische 

Teil der staatlichen Prüfung abgelegt.   

Die Auszubildenden sollen zum Ende der Ausbildung fähig sein, im gewählten Vertiefungsbe-

reich fachlich fundiert Aufgaben bei zu pflegenden Menschen mit einem hohen Grad an Pfle-

gebedürftigkeit zu übernehmen. Die von ihnen unterstützten Menschen können z. B. in ihrer 

Selbstständigkeit schwer beeinträchtigt sein und Verhaltensweisen und psychische Problem-

lagen zeigen, die dauerhaft eine personelle Unterstützung erforderlich machen. Sie können 

sich auch in einer gesundheitlichen Situation befinden, die durch Instabilität und  

Komplikationsrisiken gekennzeichnet ist und die einer Versorgung durch komplexe medizi-

nisch-diagnostische und therapeutische Maßnahmen bedürfen. Weiter sollen die Auszubil-

denden im gewählten Versorgungsbereich über umfassende Kompetenzen verfügen, mit de-

nen sie befähigt sind, in komplexen Pflegesituationen selbstständig zu agieren und die Ver-

antwortung für den Pflegeprozess in qualifikationsheterogenen Teams zu übernehmen sowie 

interprofessionell zusammenzuarbeiten und Prozesse sektorenübergreifend (mit)zusteuern.  

  

I Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituatio-

nen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und eva-

luieren.  

I.1 Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, organi-

sieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren   

• Das hinterlegte Pflegekonzept am Einsatzort/des Trägers der praktischen Aus-

bildung mit den im Verlauf des gesamten ersten Ausbildungsabschnitts kennenge-

lernten Konzepten vergleichen; an ausgewählten Beispielen die Bedeutung von Pfle-

gekonzepten für die Gestaltung von individuellen Pflegeprozessen und die Organisa-

tion und Gestaltung der Pflege im Bereich des Vertiefungseinsatzes bestimmen.  

• Die Pflegeprozesse für eine Gruppe zu pflegender Menschen umfassend ge-

stalten, verantwortlich durchführen, dokumentieren und evaluieren. Dabei sollen so-

wohl Neuaufnahmen als auch die Evaluation und ggf. erforderlichen Überarbeitungen 

vorliegender Planungen sowie die Entlassungsplanung bzw. die Überleitung in an-

dere Versorgungsbereiche erfolgen. Mindestens eine Person sollte in einem hohen 

Grad pflegebedürftig sein.  

• Die Prozessplanung mit den zu pflegenden Menschen und/oder ihren Bezugs-

personen gemeinsam entwickeln bzw. abstimmen und kontinuierlich evaluieren.  

    

I.2 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit 

gesundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, 
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steuern und evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsförde-

rung und Prävention.  

• Veränderungen des Gesundheitszustandes, darunter auch Vitalfunktionen und 

Laborparameter in komplexen gesundheitlichen Problemlagen, systematisch verant-

wortlich erheben. Dabei auch Maßnahmen des pflegerischen Monitorings in intensiv-

pflichtigen Versorgungssituationen durchführen, sofern diese im Versorgungskontext 

gegeben sind. Die ermittelten Daten anhand von pflegewissenschaftlichen sowie me-

dizinischen Erkenntnissen erklären und interpretieren, pflegebezogene Interventio-

nen in Abstimmung mit dem therapeutischen Team einleiten, durchführen und evalu-

ieren. Den Standpunkt der Pflege im interdisziplinären Diskurs vertreten.  

• Bewegungs- und Haltungsmuster, insbesondere in komplexen gesundheitli-

chen Problemlagen (z. B. bei zu pflegenden Menschen mit neuronal bedingten Ver-

änderungen der Bewegungssteuerung und/oder multidimensional verursachten Ein-

schränkungen und Veränderungen der Beweglichkeit), erheben, mithilfe geeigneter 

Assessmentverfahren einschätzen und anhand des bereits erarbeiteten Wissens und 

mithilfe von Pflegediagnosen interpretieren. Bewegungsressourcen durch gezielte 

Pflegeinterventionen in Abstimmung mit dem therapeutischen Team fördern und 

wenn möglich ausbauen.   

• Bezugspersonen, Auszubildende im Pflegeberuf, Praktikant*innen, Pflegefach-

personen im Anerkennungsverfahren und freiwillig Engagierte in der Bewegungsin-

teraktion mit den zu pflegenden Menschen anleiten und bei der Entwicklung einer be-

lastungsarmen Haltung unterstützen. Dabei didaktische Prinzipien der Vermittlung 

gezielt umsetzen (Ą II.2).  

• Orientiert am Einzelfall subjektive (auch kulturell bedingte) Vorstellungen und 

Überzeugungen von Gesundheit und Krankheit (Health Beliefs) gesundheitsförderlich 

in die Pflegeprozessgestaltung integrieren und geeignete Wege zu einer verständi-

gungsorientierten Kommunikation zur Reflexion und Prävention gesundheitsschädi-

genden Verhaltens suchen (Ą II.1).   

• Pflegesituationen mit zu pflegenden Menschen, die schwer nachvollziehbare 

gesundheitsbezogene Verhaltensweisen zeigen (z. B. trotz einer chronisch obstrukti-

ven Lungenerkrankung rauchen, übermäßig zuckerhaltige Getränke und Süßigkeiten 

bei Diabetes mellitus zu sich nehmen...) reflektieren. Lebenswelt- und biografiebezo-

gene Hypothesen sowie bezugswissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungser-

gebnisse, z. B. aus der Psychologie oder den Gesundheitswissenschaften, heranzie-

hen, um einen verstehenden Zugang abzuleiten. Die eigenen Aufgaben und die Legi-

timation als Pflegefachfrauen/Pflegefachmänner in diesem Kontext abwägen. Die 

Gestaltung des Pflegeprozesses im intra- und interdisziplinären Team vor dem Hin-

tergrund dieser Überlegungen ausrichten und dabei Zugangswege über eine verstän-

digungsorientierte Beziehungsgestaltung suchen (Ą II.1/II.2).  

• Den Pflegeprozess in unterschiedlichen, komplexen gesundheitlichen Prob-

lemlagen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Nierener-

krankungen,  

Bluterkrankungen, Stoffwechsel- und Ernährungserkrankungen, Erkrankungen der 

Verdauungsorgane - vor allem auch als multifaktorielles Geschehen mit Wechselwir-

kungen in der Symptomatik und Therapie) mit dem Ziel der Wiederherstellung von 

Gesundheit und Alltagskompetenz oder der Vermeidung einer Zustandsverschlech-

terung (Kuration, Rehabilitation, Prävention) bzw. mit dem Fokus einer Verbesserung 

von Lebensqualität (Palliation Ą I.3) integrativ gestalten, umsetzen und evaluieren. 
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Dabei auf pflege- und bezugswissenschaftlichen Erkenntnisse zurückgreifen und, wo 

möglich, ausgewählte technische Assistenzsysteme nutzen.   

• Pflegeprozesse für Menschen, die operiert wurden oder werden sollen, auch in 

Verbindung mit einem komplexen, ggf. mit Komplikationsrisiken verbundenen invasi-

ven Eingriff, mit einer umfassenden Informationssammlung vorbereiten und planen. 

Die mit dem Eingriff verbundenen pflegerischen Aufgaben in Abstimmung mit den zu 

pflegenden Menschen durchführen. Die erfolgte Pflege dokumentieren und evaluie-

ren. Wenn erforderlich, ergänzende Wissensrecherchen bezüglich des geplanten 

Eingriffs durchführen (Ą V.1).   

• In entsprechenden Versorgungsbereichen an der Planung und Durchführung 

von Pflegeprozessen für Menschen mit schweren akuten oder chronischen psychiat-

rischen oder gerontopsychiatrischen Erkrankungen und in akuten Krisensituationen 

unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse in der Interaktion und Bezie-

hungsgestaltung (Ą II.1) mitarbeiten. An der Dokumentation und Evaluation der 

durchgeführten Pflege mitwirken.   

• Bezugspersonen zu Fragen der pflegerischen Versorgung gezielt ansprechen, 

entsprechend anleiten, einbeziehen und zu Herausforderungen und Belastungen, die 

mit der Pflegesituation verbunden sind, fachlich korrekt und verständlich informieren 

sowie situationsbezogen beraten bzw. mögliche Beratungskontakte vermitteln (Ą 

II.2).   

I.3 Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in hoch 

belasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, organisie-

ren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

• Den Pflegeprozess in komplexen Situationen, z. B. bei chronischen, schwer 

fassbaren Schmerzen, an entsprechenden Leitlinien und Standards orientiert indivi-

duell gestalten und das Schmerzassessment sowie die Wirkung der gewählten Inter-

ventionen in Abstimmung mit den zu pflegenden Menschen, den Bezugspersonen 

und den beteiligten Berufsgruppen evaluieren.  

• Den Pflegeprozess mit schwer pflegebedürftigen, kommunikations- und/oder 

wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen auf der Grundlage einer umfassenden In-

formationssammlung und Anamnese unter Nutzung spezifisch ausgewählter Assess-

mentinstrumente fachlich begründet planen, durchführen und evaluieren; dabei nach 

Möglichkeit den zu pflegenden Menschen und/oder seine Bezugspersonen in die 

Prozessgestaltung und Evaluation einbeziehen.  

• Subjektive (auch kulturell bedingte) Vorstellungen vom Sterben und vom Tod, 

die die Gestaltung des Pflegeprozesses maßgeblich mitbestimmen, mit den zu pfle-

genden Menschen und ihren Bezugspersonen besprechen und in die Informations-

sammlung integrieren.  

• Sterbende Menschen und ihre Bezugspersonen zu spezifischen Schwerpunk-

ten palliativer Versorgungsangebote informieren (Ą II.1).  
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Den Pflegeprozess für Menschen in der letzten Lebensphase und ihre Bezugsper-

sonen/sozialen Netzwerke bedürfnisorientiert, Leid mildernd und mit Rückgriff auf 

geeignete Modelle einer palliativen Versorgung umfassend unter Einbezug der be-

teiligten Personen planen, verständnis- und respektvoll durchführen und evaluieren. 

Sich an der Planung, Durchführung und Evaluation von Pflegeprozessen für chro-

nisch psychisch kranke Menschen mit komplexem Hilfebedarf in der ambulanten o-

der stationären Langzeitversorgung umfassend, partizipativ und unter Berücksichti-

gung der besonderen Erfordernisse in der Interaktion und Beziehungsgestaltung (Ą 

II.1) beteiligen.  

I.4 In lebensbedrohlichen sowie in Krisen- oder Katastrophensituationen zielge-

richtet handeln.  

• Die Institutions-/Organisations- und Sicherheitsstruktur inkl. der Notfall- und 

Evakuierungspläne im Einsatzbereich des Vertiefungseinsatzes unter Rückbezug 

auf die in anderen Versorgungsbereichen gewonnenen Erkenntnisse reflektieren. 

Die eigenen Verantwortungsbereiche und Aufgaben kennen und situativ umsetzen. 

Ggf. Veränderungsvorschläge für die Sicherheitsarchitektur von stationären Versor-

gungsbereichen konstruktiv einbringen bzw. Entscheidungsprozesse hinsichtlich der 

Sicherheitssituation im häuslichen Umfeld für die zu pflegenden Menschen und ihre 

Bezugspersonen unterstützen und mit ihnen aushandeln.  

• In der Reanimation mitwirken und Handlungssicherheit aufbauen.  

• Die in Notfallsituationen relevanten rechtlichen Grundlagen (z. B. Vorsorge-

vollmacht, Patientenverfügungen) beachten.  

• Zu pflegende Menschen auch in risikobehafteten Transportsituationen unter 

Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen begleiten. Strukturierte Über-

gaben durchführen und dokumentieren (z. B. frisch operierte Patient*innen aus dem 

Aufwachraum übernehmen).  

• Im Einsatzbereich durchgeführte Notfallmaßnahmen kritisch reflektieren und 

im Rahmen der Qualitätssicherung konstruktiv an einem möglichen Risiko- und/oder 

Fehlermanagement mitwirken (Ą IV.1).  

I.5 Menschen aller Altersstufen bei der Lebensgestaltung unterstützen, begleiten 

und beraten.  

• Biografiegespräche und Biografiearbeit mit zu pflegenden Menschen unter 

Berücksichtigung des familiären und sozialen Umfeldes auch in komplexen, belaste-

ten oder vulnerablen Lebenssituationen durchführen und die erhobenen Informatio-

nen als Teil der pflegerischen Anamnese in den Pflegeprozess integrieren.  

• In die Planung des Pflegeprozesses im jeweiligen Versorgungskontext auch 

die Gestaltung von solchen Alltagsaktivitäten einbeziehen, die die diversen Bedürf-

nisse und Erwartungen der zu pflegenden Menschen integrieren sowie die biogra-

fisch geprägten, kulturellen und religiösen Lebenszusammenhänge, die familiäre Si-

tuation, die sozialen Lagen sowie Entwicklungsphasen und Entwicklungsaufgaben 

der zu pflegenden Menschen berücksichtigen.  
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• Im Rahmen der Verantwortung für den Pflegeprozess biografie- und lebens-

weltorientierte Angebote zur Gestaltung von Alltagsaktivitäten, zum Training lebens-

praktischer Fähigkeiten, zum Lernen und Spielen bzw. im Sinne einer stützenden 

Tagesstruktur sowie zur sozialen und kulturellen Teilhabe partizipativ konzipieren 

und diese insbesondere in Pflegeeinrichtungen mit längerfristiger Akutversorgung 

oder in der stationären und ambulanten Langzeitversorgung partizipativ mit den zu 

pflegenden Menschen umsetzen.   

• Bezugspersonen der zu pflegenden Menschen, Pflegehilfspersonen, Betreu-

ungskräfte und freiwillig Engagierte in die Umsetzung von biografie- und lebenswelt-

orientierten Angeboten zur Gestaltung von Alltagsaktivitäten und kulturellen Angebo-

ten einbeziehen, ggf. die Durchführungsverantwortung übertragen.  

I.6 Entwicklung und Autonomie in der Lebensspanne fördern.  

• Geeignete Assessmentinstrumente für die Einschätzung von Entwicklungsver-

zögerungen von Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Menschen, insbesondere 

im Rahmen von komplexen Pflegesituationen, einsetzen (z. B. in prekären sozioöko-

nomischen Lagen, in Verbindung mit langjähriger Krankheit oder bei angeborener 

oder erworbener Behinderung). Die Ergebnisse in die Planung, Durchführung und 

Evaluation von Pflegeprozessen zur Ermöglichung von Integration und Teilhabe ein-

beziehen. Dabei die Selbstbestimmungsrechte der zu pflegenden Menschen und ih-

rer Bezugspersonen achten.   

• In komplexen Pflegesituationen unter Anerkennung der Selbstbestimmungs-

rechte der Personen eine umfassende Anamnese des familialen Systems sowie der 

bestehenden sozialen Netzwerke, genutzter Pflegesysteme und weiterer systemi-

scher Kontexte im Umfeld des zu pflegenden Menschen erheben; die Ergebnisse in 

die Planung, Durchführung und Evaluation der Pflegeprozesse sowie für die Bewälti-

gung der Pflegesituation einbeziehen und unterschiedliche Versorgungsmöglichkei-

ten innerhalb des Gesundheitssystems und der Primärversorgung berücksichtigen  

(Ą III.3).  

• Um die Chancen auf Integration und Teilhabe zu verbessern, gemeinsam mit 

Menschen mit angeborener oder erworbener Behinderung sowie ihren Bezugsper-

sonen Anforderungskataloge für geeignete technische (darunter auch digitale) Hilfs-

mittel zur Kompensation von nicht (mehr) vorhandenen Alltagskompetenzen bzw. für 

mögliche soziale Unterstützungssysteme bestimmen und bei der Suche nach geeig-

neten Lösungen, Hilfen und Angeboten unterstützen.  

II Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.  

II.1 Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ih-

ren Bezugspersonen personen- und situationsbezogen gestalten und eine an-

gemessene Information sicherstellen.  

• Situations- und Fallbesprechungen unter Einbeziehung der zu pflegenden 

Menschen und/oder ihrer Bezugspersonen auf der Grundlage des Einsatzes von ge-

eigneten Formen der Gesprächsführung partizipativ gestalten (z. B. auch im Rah-

men von Pflegevisiten oder regelmäßigen Bed-Side-Übergaben).  
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Bewusste und gezielte Kontaktaufnahme und Interaktion mit Menschen, deren 

Wahrnehmung und Erleben nicht immer dem eigenen Verständnis von Realität ent-

spricht und Reflexion der Erfahrungen und gefundenen Lösungsansätze für eine 

tragfähige und belastbare Arbeitsbeziehung im Dia- bzw. Trialog.  

Herausforderungen und Konflikte in der Beziehungsgestaltung reflektieren, um 

ihnen professionell begegnen zu können. Dabei auch bewusst im Spannungsfeld 

zwischen Autonomieanerkennung und fürsorglicher Übernahme von Verantwortung 

für den anderen agieren (Ą I.3/I.6/II.3).  

• In Pflegeprozessen gegenüber den zu pflegenden Menschen eine personen-

zentrierte Haltung einnehmen und/oder körper-leiborientierte Momente der Interakti-

onsgestaltung integrieren, um darüber Anerkennung der zu pflegenden Menschen 

mit ihren Gefühlen, ihrem Erleben, ihren Bedürfnissen sowie zwischenmenschliche 

Verbundenheit zu realisieren.   

• Auf Menschen, die einem pflegerischen Versorgungsangebot eher skeptisch, 

ablehnend oder abwehrend gegenüberstehen, zugehen, Ansatzpunkte für einen Be-

ziehungsaufbau suchen und Aushandlungsprozesse gestalten. Die gefundenen Lö-

sungen unter Berücksichtigung der eigenen Machtpotenziale evaluieren und reflek-

tieren.  

• In auftretenden Konfliktsituationen Ansätze zur Deeskalation umsetzen und im 

Anschluss die Konfliktentstehung und die gefundenen Lösungsansätze reflektieren.  

• Sich beispielsweise in Verbindung mit auftretenden Konfliktsituationen oder 

Momenten empathischer Traumatisierung eigene Deutungs- und Handlungsmuster 

in der pflegerischen Interaktion bewusst machen, diese im Rahmen von kollegialer 

Beratung und Supervision reflektieren und so Wege zu mehr Selbstachtsamkeit und 

Selbstfürsorge finden (Ą V.2).  

II.2 Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen 

verantwortlich organisieren, gestalten, steuern und evaluieren.   

• Aktuelle und fachlich fundierte Informationen für Menschen in komplexen ge-

sundheitlichen Problemlagen bzw. schwierigen, vulnerablen Lebenssituationen be-

darfsorientiert zusammentragen und für das Gegenüber nachvollziehbar und ver-

ständlich aufbereiten. Dabei auch Gesundheits-Apps bzw. andere digitale Begleiter 

einbeziehen (Ą I.2/III.2/IV.2).  

• Situativ sinnvolle Angebote zur (Mikro-)Schulung für eine oder mehrere zu 

pflegende Personen und/oder ihre (pflegenden) Bezugspersonen zu spezifischen 

Aspekten der Selbstversorgung oder Fremdpflege auswählen, situativ anpassen und 

durchführen; die Umsetzung dokumentieren sowie in Rückkoppelung mit den an der 

Schulung Teilnehmenden evaluieren.  

• Einen partizipativen Beratungsprozess, der sich hauptsächlich auf die nicht-

direktive Vermittlung von Wissen zu Fragen der Gesundheitsförderung und/oder zur 

(Selbst-) Pflege bezieht, mit einem zu pflegenden Menschen, der gegenüber der 

Fragestellung aufgeschlossen ist bzw. diese von sich aus einbringt, planen, durch-

führen und in Rückkoppelung mit dem/der Gesprächspartner*in evaluieren (z. B. zur 

Kontinenzförderung, zur Sturzprävention, zum Umgang mit technischen Hilfsmitteln 

bei eingeschränkter Sprechfähigkeit).  
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Auf Nachfrage und geäußerten Bedarf mit pflegenden Bezugspersonen einen partizipa-

tiven Beratungsprozess, der sich hauptsächlich auf die nicht-direktive Vermittlung von 

Wissenszusammenhängen im Kontext der pflegerischen Versorgung eines Angehöri-

gen bezieht, durchführen und in Rückkoppelung mit dem/der Gesprächspartner*in be-

werten (z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, zu Aspekten der (Selbst-/Fremd-) 

Pflege oder der Angebotsstruktur von Pflege).  

• Zu pflegende Menschen und ihre Bezugspersonen im Umgang mit krankheits- so-

wie therapie- und pflegebedingten Anforderungen beraten und sie darin unterstützen, 

ihre Gesundheitsziele zu erreichen (z. B. zu Schlafgewohnheiten, gesunder Ernährung, 

Veränderung des Lebensstils, Kontinenzförderung...).  

• Zu zu pflegenden Menschen, die in einzelnen gesundheitsbezogenen Fragen nur 

eine gering adhärente Einstellung zeigen, einen verstehenden Zugang aufbauen und 

Möglichkeiten suchen, Teilaspekte einer anderen Einstellung motivierend und nicht be-

lehrend zu vermitteln; in der Evaluation der Gesprächssituationen durch bewusste Per-

spektivwechsel und/oder in Rückkoppelung mit den Gesprächspartner*innen die Mög-

lichkeiten und Begrenzungen der gewählten Gesprächsführung ausloten.  

II.3 Ethisch reflektiert handeln.  

• In der Planung, Umsetzung und Evaluation von Pflegeprozessen ethische Frage-

stellungen berücksichtigen.  

• An ethischen Fallbesprechungen des Pflegeteams bzw. Sitzungen des Ethikkomi-

tees teilnehmen und einen eigenen Standpunkt begründet einbringen.  

• In pflegerisch relevanten ethischen Dilemmasituationen die Folgen unterschiedli-

cher Handlungsalternativen unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung der zu pfle-

genden Menschen über das eigene Leben abwägen und zu einer begründeten eigenen 

Position gelangen; diese in die Entscheidungsfindung im Team einbringen.   

III Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontex-

ten verantwortlich gestalten und mitgestalten.  

III.1 Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pfle-

geteams übernehmen.  

• Aus den Beobachtungen im bisherigen Ausbildungsverlauf zu den Strukturen un-

terschiedlicher Versorgungsformen und Pflegeeinrichtungen ausgewählte Vorschläge 

für strukturelle Innovationsimpulse in der Ausbildungseinrichtung ableiten und diese 

konstruktiv in den internen Prozess der Qualitätsentwicklung einbringen (z. B. zur Struk-

turierung der Aufgabenverteilung und zur Dienstplangestaltung, zur Weiterentwicklung 

des Pflegeleitbildes, zu Hygieneplänen und deren Umsetzung, zum Umweltmanage-

ment...) (Ą IV.1).  

• Abläufe in einem übernommenen Arbeitsbereich (z. B. für eine Gruppe zu pfle-

gender Menschen) in Abstimmung mit dem Team organisieren und ggf. Aufgaben ange-

passt an die Qualifikationsprofile und -niveaus im Pflegeteam delegieren und koordinie-

ren.  

Die Einarbeitung von Auszubildenden, Praktikant*innen, Pflegefachpersonen im Aner-

kennungsverfahren und neuen Mitarbeiter*innen in Teilbereichen (mit)übernehmen (z. 

B. im Rahmen der übernommenen, angeleiteten Prozessverantwortung für eine Gruppe 

zu pflegender Menschen) (Ą I.1/I.2).  
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Teamentwicklungsprozesse wahrnehmen und sich im Rahmen der eigenen Rolle mit 

eigenen Impulsen einbringen.  

• Prozesse der kollegialen Beratung und/oder Supervision im Alltag von Pfle-

geteams erfahren (Ą V.2).  

III.2 Ärztliche Anordnungen im Pflegekontext eigenständig durchführen.  

• Umfassend die Anforderungen der Hygiene beachten, die Umsetzung von Hygie-

neplänen in den übernommenen Aufgabenbereichen unter Anleitung (mit)verantworten 

und damit auch die Einhaltung bei delegierten Aufgaben absichern.  

• An der Planung, Umsetzung und Evaluation von komplexen, auch durch potenzi-

elle gesundheitliche Instabilität und diagnostische oder therapeutische Unsicherheit o-

der Vulnerabilität und Krisenhaftigkeit gekennzeichneten Versorgungsprozessen mitwir-

ken.  

• Bei der Teilnahme an ärztlichen Visiten bzw. im Kontakt mit Haus- und Fach-

ärzt*innen die pflegerische, auf umfassender Pflegediagnostik beruhende Sichtweise 

hinsichtlich geeigneter Pflegeinterventionen und der Beobachtungen zur Wirksamkeit 

medizinischer Maßnahmen einbringen.   

• Im Rahmen der Verantwortung für den Pflegeprozess medizinische Verordnun-

gen selbstständig umsetzen und dabei zunehmend Sicherheit auch in der Mitwirkung an 

komplizierten diagnostisch-therapeutischen Maßnahmen gewinnen; in diesem Kontext 

die medizinische Dokumentation beachten und sich ergänzend durch Wissensrecher-

che Informationen zu unbekannten Verfahren der medizinischen Diagnostik und Thera-

pie sowie zugehörige Pflegetechniken aneignen, um sie fachlich fundiert in das eigene 

Handlungsrepertoire aufzunehmen (Ą V.1).  

• Den Pflegeprozess für Menschen mit komplizierten chronischen, schwer heilen-

den Wunden, an entsprechenden Leitlinien und Standards orientiert, individuell in Ab-

stimmung mit Ärzt*innen und den zu pflegenden Menschen selbst und/oder ihren Be-

zugspersonen planen, umsetzen und kontinuierlich evaluieren.  

III.3 In interdisziplinären Teams an der Versorgung und Behandlung von Menschen 

aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität an Schnittstellen sichern.  

• Erfahrungen zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen aus den verschie-

denen Pflichteinsätzen in die Kooperationsstrukturen im Vertiefungseinsatz einbringen 

und aufkommende Konflikte und Spannungen durch einen gezielten Perspektivenwech-

sel und die Einschätzung von systemischen und strukturellen Rahmenbedingungen 

konstruktiv im Interesse der zu pflegenden Menschen reflektieren; dabei auch die Sicht 

und Interessen der eigenen Berufsgruppe vertreten (Ą V.2).  

• An Fallbesprechungen im intra- und interdisziplinären Team teilnehmen und die 

Sicht der Pflege in Bezug auf die (mit)verantworteten Versorgungsprozesse einbringen.   

Konfliktpotenziale im interprofessionellen Team wahrnehmen, Bewältigungsstrategien 

erkunden und Möglichkeiten der Umsetzung mit der praxisanleitenden Person reflektie-

ren.  

• Für die zu pflegenden Menschen im Rahmen der Prozessverantwortung Termine 

im Versorgungsbereich und in Abstimmung mit anderen, an der Versorgung beteiligten 

Personen, Berufsgruppen und Institutionen organisieren und koordinieren.  

• An der sektorenübergreifenden, partizipativ und interprofessionell ausgerichteten 

Versorgung eines schwer akut oder chronisch kranken Menschen mitwirken und die 
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pflegerischen Anteile der Planung, der Überleitung zwischen den Versorgungsbereichen 

sowie der Evaluation gemeinsam mit den zu pflegenden Menschen und ihren Bezugs-

personen unter Berücksichtigung von Standards und Leitlinien übernehmen; geeignete 

theoretische Modelle zur Begründung heranziehen (Ą I.1/IV.1/V.1).  

IV Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethi-

schen Leitlinien reflektieren und begründen.  

IV.1 Die Qualität der pflegerischen Leistungen und der Versorgung in den ver-

schiedenen Institutionen sicherstellen.  

• Prozesse und Ergebnisse der Pflege und ihrer Evaluation im digitalen oder analo-

gen Dokumentationssystem der Einrichtung kontinuierlich festhalten und damit der inter-

nen und externen Qualitätsüberprüfung zur Verfügung stellen.  

• Für das eigene Handeln im Rahmen der (unter Anleitung) verantworteten Pflege-

prozessgestaltung geeignete Standards und Leitlinien heranziehen und die dabei ge-

machten Erfahrungen und die Evaluation der Pflegeergebnisse in den internen Diskurs 

zur Qualitätssicherung der Einrichtung einbringen; ebenso die Erfahrungen sowie die 

Ergebnisse der Evaluation und Reflexion partizipativ ausgerichteter Ansätze in der Pfle-

geprozessgestaltung zur Diskussion stellen und damit zur Weiterentwicklung der Pfle-

gequalität beitragen.   

• Phänomene von Macht und Machtmissbrauch in pflegerischen Handlungsfeldern 

und Institutionen reflektieren (Ą I.2/II.1).  

• An aktuell gegebenen Prozessen und Maßnahmen zur internen Qualitätssiche-

rung in der Einrichtung teilnehmen und eigene Erfahrungen und Sichtweisen fachlich 

begründet einbringen (z. B. in Prozessen zur Überarbeitung interner Standards und/o-

der bei der Implementierung von Expertenstandards, in der Umsetzung von Angeboten 

zur Partizipation der zu pflegenden Menschen, in der Einführung von innovativen Pfle-

gekonzepten...).  

IV.2 Versorgungskontexte und Systemzusammenhänge im Pflegehandeln be-

rücksichtigen und dabei ökonomische und ökologische Prinzipien beachten.  

• Rechtliche Fragen, die sich aus der Arbeitssituation bzw. der Pflegeprozessge-

staltung ergeben, formulieren und durch Eigenrecherche und im kollegialen Austausch 

klären.  

• Fallbezogen, z. B. für ein patientenorientiertes Informationsgespräch im Rahmen 

der Entlassungsplanung, die erforderlichen Informationen zu den rechtlichen und finan-

ziellen Bedingungen für die weitere Versorgung zusammentragen und gemeinsam 

Spielräume für die Gestaltung der pflegerischen Versorgung ermitteln (Ą II.2).  

 

V Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen.  

V.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbeson-

dere an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Model-

len ausrichten.  

• Für die Begründung des im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung verantworteten 

Handelns, insbesondere bei neuen, bisher unbekannten Pflegephänomenen und ge-

sundheitlichen Problemlagen, ergänzendes, wissenschaftlich fundiertes Wissen aus den 
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Pflege- und Bezugswissenschaften recherchieren, die Reichweite, den Nutzen, die Re-

levanz und das Umsetzungspotenzial der recherchierten Ergebnisse einschätzen.  

• Aus unklaren, nicht eindeutig erklärbaren Beobachtungen im Rahmen der Pflege-

diagnostik sowie aus Evaluationsergebnissen zu den Pflegeprozessen, die eher kritisch 

ausfallen, offene Fragen ableiten, die eine weitere Klärung durch pflegewissenschaftli-

che Untersuchungen erfordern 

V.2 Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen Per-

sönlichkeit sowie das berufliche Selbstverständnis übernehmen.  

• Aus den Erfahrungen, sich bei neuen Anforderungen auch neue, komplizierte 

Wissenszusammenhänge erarbeiten sowie das vorhandene Wissen kontinuierlich aktu-

alisieren zu müssen, persönliche Strategien für die (lebenslang) erforderlichen Recher-

che- und Aneignungsprozesse ableiten; dabei insbesondere auch die Möglichkeiten mo-

derner Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen  

(Ą I.2/II.2/III.2/IV.2/V.1).  

• Die im Ausbildungsverlauf entwickelten Strategien zur persönlichen Gesunderhal-

tung sowie das eigene berufliche Selbstverständnis im Kontext des Vertiefungseinsat-

zes kritisch reflektieren (z.  B. in Hinblick auf den Umgang mit der bevorstehenden Ab-

schlussprüfung oder mit der Verantwortung, die der Berufsalltag als Pflegefachperson 

mit sich bringen wird); hierzu nach persönlichen Lösungswegen für den Umgang mit 

solchen und anderen Anforderungen, Konflikten und Spannungen im Ausbildungs- und 

Berufsalltags suchen (z. B. im Rahmen von kollegialer Beratung und/oder Supervision) 

(Ą II.1/III.1).  

• Den kollegialen Austausch im Pflegeteam suchen, um die eigene Sicht auf aktu-

elle berufspolitische Fragen zu erweitern und pflegepolitische Entscheidungen, die sich 

auf den Versorgungsbereich und die eigene Pflegetätigkeit beziehen, bewerten zu kön-

nen.  

 

VI Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen.  

VI.1 Pflegehandeln an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbeson-

dere an pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen, Theorien und Model-

len ausrichten.  

• Für die Begründung des im Rahmen der Pflegeprozessgestaltung verantworteten 

Handelns, insbesondere bei neuen, bisher unbekannten Pflegephänomenen und ge-

sundheitlichen Problemlagen, ergänzendes, wissenschaftlich fundiertes Wissen aus den 

Pflege- und Bezugswissenschaften recherchieren, die Reichweite, den Nutzen, die Re-

levanz und das Umsetzungspotenzial der recherchierten Ergebnisse einschätzen.  

• Aus unklaren, nicht eindeutig erklärbaren Beobachtungen im Rahmen der Pflege-

diagnostik sowie aus Evaluationsergebnissen zu den Pflegeprozessen, die eher kritisch 

ausfallen, offene Fragen ableiten, die eine weitere Klärung durch pflegewissenschaftli-

che Untersuchungen erfordern.  
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